
 



 

 

Die International Fund Management S.A. und die in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fondsanteile sind und werden 
nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 
1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die durch diesen 
Verkaufsprospekt angebotenen Anteile sind aufgrund US-
aufsichtsrechtlicher Beschränkungen nicht für den Vertrieb in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (welcher Begriff auch die Bun-
desstaaten, Territorien und Besitzungen der Vereinigten Staaten 
sowie den District of Columbia umfasst) oder an bzw. zugunsten 
von US-Personen, wie in Regulation S unter dem United States 
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung definiert, be-
stimmt und werden nicht registriert.  

US-Personen sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in 
den Vereinigten Staaten von Amerika haben. US-Personen können 
auch Personen- oder Kapitalgesellschaften (juristische Personen) 
sein, wenn sie etwa gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten 
von Amerika bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer 
US-Besitzung gegründet wurden. 

Dementsprechend werden Anteile in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und an oder für Rechnung von US-Personen weder 
angeboten noch verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen in 
die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen sind 
unzulässig.  

Dieser Verkaufsprospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika oder an US-Personen verbreitet werden. Die Vertei-
lung dieses Verkaufsprospektes und das Angebot bzw. der Ver-
kauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Be-
schränkungen unterworfen sein. 
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Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement, 
welches aus dem Grundreglement und dem Sonderreglement 
des Fonds gebildet wird, ist der Verkaufsprospekt und hat im 
Zweifelsfalle Vorrang vor den wesentlichen Informationen für 
den Anleger. Er ist nur gültig in Verbindung mit dem jeweils 
letzten veröffentlichten Jahresbericht des Fonds, dessen Stich-
tag nicht länger als 16 Monate zurückliegen darf. Wenn der 
Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, 
ist dem Erwerber zusätzlich der jüngere Halbjahresbericht des 
Fonds auszuhändigen. Beide Berichte sind Bestandteil dieses 
Verkaufsprospektes.  

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, wel-
che nicht in dem Verkaufsprospekt oder in den wesentlichen 
Informationen für den Anleger oder in Unterlagen, auf welche 
der Verkaufsprospekt sich beruft und welche der Öffentlichkeit 
zugänglich sind, enthalten sind. 

Interessierten Anlegern wird geraten, diesen Verkaufsprospekt 
sorgfältig und vollständig durchzulesen und sich bei ihren Rechts-
, Steuer- oder Finanzberatern über die entsprechenden rechtli-
chen Erfordernisse, Devisenbestimmungen und Steuern nach dem 
Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltes oder Wohnsitzes, die sich auf den Erwerb, den Besitz, 
die Veräußerung oder anderweitige Verfügung der Anteile auswir-
ken können, und über die steuerliche Behandlung der Erträge zu 
erkundigen.  

In diesem Verkaufsprospekt werden die in Artikel 1 Absatz 2 
des Grundreglements definierten Begriffe in gleicher Weise ver-
wendet.  

Dieser Verkaufsprospekt kann in andere Sprachen übersetzt 
werden. Im Fall etwaiger Widersprüche oder Doppeldeutigkeiten 
in einer Übersetzung hat der deutsche Wortlaut Vorrang.  

Die Herausgabe dieses Verkaufsprospekts und das Angebot 
bzw. der Verkauf von Anteilen des Fonds kann in manchen Ho-
heitsgebieten Beschränkungen unterliegen. Dieser Verkaufspros-
pekt ist nicht als Aufforderung zum Erwerb von Anteilen zu be-
trachten.  

1. Der Fonds 

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Invest-
mentfonds 

Haspa 

(im Folgenden der "Fonds") ist ein auf Initiative der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, nach Luxemburger 
Recht in der Form eines "fonds commun de placement à compar-

timents multiples" errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten. Es wurde ursprünglich nach Teil 
I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt, unterliegt nunmehr 
Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen und erfüllt die Anforderun-
gen der EG-Ratsrichtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009. 

Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 133 
des Gesetzes von 2002 aufgelegt und unterliegt diesbezüglich 
nunmehr dem Artikel 181 des Gesetzes von 2010. 

Derzeit bestehen zwei auf unbestimmte Zeit errichtete Teil-
fonds: 

 Haspa PB Aktien Discount Konzept  

 Haspa Substanz 

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber unterei-
nander als selbstständiges Sondervermögen. Die Rechte und 
Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der 
Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Im Verhältnis zu 
Dritten haftet jedes Teilfondsvermögen getrennt für die jeweiligen 
Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auf-
legen. Sie kann bestehende Teilfonds nach Maßgabe von Artikel 
16 und 19 des Grundreglements mit anderen (Teil-)Fonds ver-
schmelzen oder auflösen. 

Zum 1. März 2011 wurde der Fonds von „Haspa PB Aktien“ in 
„Haspa PB“ umbenannt. Der Name der Teilfonds lautet „Haspa PB 
Aktien Discount Konzept“ und „Haspa PB Aktien Select“. Zum 24. 
Mai 2013 wurde der Fonds von „Haspa PB“ in „Haspa“ umbenannt. 
Der Name der Teilfonds lautet somit „Haspa PB Aktien Discount 
Konzept“ und „Haspa Substanz“. 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 30. Novem-
ber. Die Ausschüttung der Erträge der Teilfonds Haspa PB Aktien 
Discount Konzept und Haspa Substanz erfolgt grundsätzlich jähr-
lich um den 20. Januar. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

Der Jahresbericht wird von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG Luxembourg, Société coopérative geprüft.  

Der Fonds wird von der International Fund Management S.A. 
(„Verwaltungsgesellschaft”), Luxemburg, verwaltet. Die Vermö-
genswerte des Fonds verwahrt die DekaBank Deutsche Girozent-
rale Luxembourg S.A. („Verwahrstelle“), Luxemburg. 

I. Verkaufsprospekt 
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2. Die Verwaltungsgesellschaft  

Der Fonds wird von der International Fund Management S.A. 
(„Verwaltungsgesellschaft"), Luxemburg, verwaltet. Die Verwal-
tungsgesellschaft wurde am 14. August 1969 als Aktiengesell-
schaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer 
gegründet. Sie hat ihren Sitz in Luxemburg und ist unter Nummer 
B. 8558 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister ein-
getragen.  

Die Satzung der Gesellschaft ist im Mémorial C, Recueil des 
Sociétés et Associations („Mémorial“), vom 9. September 1969 
veröffentlicht und beim Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register hinterlegt.  

Die Satzung wurde letztmalig durch Gesellschafterbeschluss 
vom 24. Januar 2017 abgeändert. Eine konsolidierte Neufassung 
der Satzung wurde beim Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister hinterlegt und die Satzungsänderung im Recueil 
électronique des sociétés et associations ("RESA") am 9. Februar 
2017 veröffentlicht.  

Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und/oder Verwal-
tung von gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen luxem-
burgischen und/oder ausländischen OGAW und die zusätzliche 
Verwaltung anderer luxemburgischer und/oder ausländischer 
OGA, die nicht unter diese Richtlinie fallen.  

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Commun de Placement 
und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere:  

 Die Anlageverwaltung: In diesem Zusammenhang kann die 
Gesellschaft für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW und OGA 
Benachrichtigungen oder Anweisungen betreffend zu tätigender 
Anlagen erteilen, Verträge abschließen, alle Arten von Wertpapie-
ren und andere Vermögensarten kaufen, verkaufen, tauschen und 
übereignen, für Rechnung der von ihr verwalteten OGAW und OGA 
alle im Zusammenhang mit Wertpapieren, die das Vermögen der 
OGAW und OGA bilden, stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung. 

 Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW und OGA. Hierbei 
handelt es sich um die Gesamtheit der in Anhang II des Gesetzes 
von 2010 aufgeführten Tätigkeiten, d.h. insbesondere die Bewer-
tung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien und/oder 
Anteile der OGAW und OGA, die Ausgabe und Rücknahme von 
Aktien und/oder Anteilen der OGAW und OGA, die Registerführung 
für die OGAW und OGA, die Führung und Aufbewahrung von Auf-
zeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist nicht ab-
schließend.  

 Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremdver-
walteten OGAW und OGA in Luxemburg und/oder im Ausland.  

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt im Einklang mit dem Ge-
setz von 2010 und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der 
CSSF über ausreichende und angemessene organisatorische 
Strukturen und interne Kontrollmechanismen, insbesondere 
handelt sie im besten Interesse der Fonds bzw. Teilfonds und 
stellt sicher, dass Interessenkonflikte vermieden werden und die 
Einhaltung von Beschlüssen und Verfahren, eine faire Behandlung 
der Inhaber von Anteilen an den verwalteten Fonds und Teilfonds 
sowie die Einhaltung der festgelegten Risikomanagement-
Grundsätze gewährleistet sind. Sie verfügt über eine wirksame 
und ständige Compliance-, Innenrevisions- sowie Risikomanage-
ment-Funktion, die jeweils unabhängig sind, und erhält diese 
aufrecht. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt ferner über festgelegte 
Entscheidungsprozesse, eine klare Organisationsstruktur, ange-
messene interne Kontrollmechanismen sowie eine interne Be-
richterstattung zwischen allen maßgeblichen Ebenen der Verwal-
tungsgesellschaft. Sie gewährleistet ferner, dass angemessene 
und systematische Aufzeichnungen über ihre Geschäftstätigkeit 
und interne Organisation geführt werden. Sie ergreift alle ange-
messenen Maßnahmen, um das bestmögliche Ergebnis für den 
Fonds bzw. Teilfonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kosten, 
die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung und 
Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrages sowie alle 
sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte berück-
sichtigt (best execution). Sie sorgt für eine umgehende, redliche 
und zügige Ausführung der für Fonds bzw. Teilfonds getätigten 
Portfoliogeschäfte im Hinblick auf die Ausführung von Handels-
entscheidungen für die verwalteten Fonds bzw. Teilfonds. Bei 
Auslagerung von Aufgaben an Dritte vergewissert sie sich, dass 
die Dritten die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung aller 
Anforderungen an Organisation und Vermeidung von Interessen-
konflikten wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen 
und Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Ein-
haltung dieser Anforderungen überwachen. Darüber hinaus stellt 
sie sicher, dass den Fonds bzw. Teilfonds und/oder den Anteilin-
habern in keinem Fall überzogene Kosten in Rechnung gestellt 
werden. 

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausü-
ben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäf-
te betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und 
im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 
1915 und des Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 bleiben.  

Die Hauptverwaltung des Fonds wird von der Deka Internatio-
nal S.A. wahrgenommen. Dies beinhaltet u.a. die Buchhaltung für 
den Fonds, die Berechnung der Anteilwerte für den Fonds, den 
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Versand der Berichte und aller anderen für den Anleger bestimm-
ten Unterlagen sowie die Ausgabe und Rücknahme der Fondsan-
teile.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, 
Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit 
der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. 
Der Fondsmanager ist befugt, Vermögenswerte des Fonds anzu-
legen und/oder bestehende Anlagen zu liquidieren.  

Die Deka Investment GmbH ist eine Kapitalanlagegesellschaft 
(Verwaltungsgesellschaft) nach deutschem Recht. Sie ist auf das 
Portfoliomanagement von Fonds für Privatkunden und institutio-
nelle Anleger spezialisiert. Die von ihr verwalteten Vermögenswer-
te beliefen sich am 31. Dezember 2015 auf rund 129,1 Mrd. Euro.  

Des Weiteren hat die Deka International S.A. die Fondsbuchhal-
tung und Fondsadministration auf die State Street Bank Luxem-
bourg S.C.A., Luxemburg ausgelagert. 

Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fonds 
wird überwiegend die Verwahrstelle, deren Tochtergesellschaft 
die Verwaltungsgesellschaft ist, beauftragt.  

Weitere Angaben zur Verwaltungsgesellschaft enthält der An-
hang „Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe“. 

3. Die Verwahrstelle 

Das Gesetz von 2010 und die anwendbaren Verwaltungsvor-
schriften der CSSF sehen eine Trennung der Verwaltung und der 
Verwahrung von OGAW vor. Für Vermögenswerte, deren Verwah-
rung die Verwahrstelle selbst übernimmt, eröffnet die Verwahr-
stelle für den OGAW ein oder mehrere Konten, in denen alle Ver-
mögenswerte erfasst werden, die Eigentum des OGAW sind und 
für deren Verwahrung sie verantwortlich ist. Bei Vermögensge-
genständen, die nicht verwahrt werden können, prüft die Ver-
wahrstelle, ob der Fonds Eigentum an diesen Vermögensgegen-
ständen erworben hat. Die Verwahrstelle muss zu jeder Zeit einen 
vollständigen Überblick über alle Vermögenswerte des OGAW 
haben, einschließlich derer, die nicht Gegenstand einer Verwah-
rung sind. Sie überwacht, ob die Verfügungen der Verwaltungsge-
sellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des 
Gesetzes von 2010 und dem Verwaltungsreglement entsprechen. 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Geldflüsse und liquiden 
Mittel des OGAW ordnungsgemäß überwacht werden. Sie gewähr-
leistet, dass sämtliche von Anteilinhabern bei der Zeichnung von 
Anteilen des OGAW geleistete Zahlungen eingehen und dass alle 
liquiden Mittel des OGAW auf Geldkonten verbucht werden, die 
auf den Namen des OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft oder 
auf den Namen der Verwahrstelle bei einem Institut gemäß Artikel 

18 Abs. 1 a), b) und c) der Richtlinie 2006/73 EG oder bei einem 
anderen Institut der gleichen Art in dem entsprechenden Markt, in 
dem Geldkonten vorgeschrieben sind, eröffnet wurden, solange 
ein solches Institut einer wirksamen aufsichtsrechtlichen Regulie-
rung und Aufsicht unterliegt, die den Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Union entsprechen und wirksam durchgesetzt werden. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufga-
ben: 

 Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des Gesetzes von 
2010 und dem Verwaltungsreglement des Fonds entsprechen, 

 Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der 
üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird, 

 Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes von 2010 und dem Verwaltungsreglement ver-
wendet werden, 

 Sicherzustellen, dass die Anteilpreise ordnungsgemäß berech-
net werden, 

 Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen 
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind. 

Für den Fonds hat die DekaBank Deutsche Girozentrale Lu-
xembourg S.A. die Funktion der Verwahrstelle übernommen. Sie 
wurde am 5. Februar 1971 als Aktiengesellschaft luxemburgischen 
Rechts mit Sitz in Luxemburg gegründet. Sie ist eine Bank im 
Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor; sie betreibt Bankgeschäfte aller Art. 

Ihre Rechte und Pflichten als Verwahrstelle richten sich nach 
Luxemburger Recht, dem Verwaltungsreglement und dem Ver-
wahrstellenvertrag. 

Die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ist Mut-
terunternehmen und alleiniger Gesellschafter der Verwaltungsge-
sellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird überwiegend die Verwahr-
stelle, zu deren Konzern sie gehört, mit der Abwicklung von Trans-
aktionen für Rechnung des Fonds beauftragen. 

Interessenkonflikte können aus Aufgaben oder Kontrollfunkti-
onen entstehen, die die Verwahrstelle für den Fonds, die Anleger 
oder die Verwaltungsgesellschaft erbringt. 
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Interessenkonflikte könnten sich aus der Übernahme der Ver-
wahrstellenfunktion für den Fonds ergeben. 

Interessenkonflikte könnten für den Fonds darüber hinaus 
durch die Wahrnehmung der Funktion des Unterverwahrers in-
nerhalb der Deka-Gruppe entstehen. 

Potentielle Fallgruppen innerhalb der Deka-Gruppe wurden 
identifiziert und entsprechende Vorkehrungen zu ihrer Vermei-
dung implementiert. Hierzu zählen u.a. die organisatorische Tren-
nung der Zuständigkeiten und die Einhaltung von „Best Executi-
on-Maßstäben“ beim Erwerb oder Veräußerung von 
Vermögensgegenständen. 

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung von verwahrfähigen 
Vermögensgegenständen an weitere Unterverwahrer übertragen. 
Die übertragenen Aufgaben sind: 

 Verwahrung der Wertpapiere, 

 Verwaltung der Wertpapiere, 

 Abwicklung der Wertpapierhandelsgeschäfte und Ausführung 
von Wertpapierlieferungen (Ein- und Ausgänge). 

Als Unterverwahrer für die Verwahrstelle sind die DekaBank 
Deutsche Girozentrale, Frankfurt, sowie die Raiffeisenbank Inter-
national AG, Wien (RBI AG), tätig. 

Die Verwahrung der Vermögenswerte des OGAW konzentriert 
sich zum größten Teil auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt. Im OGAW enthaltene konzernfremde Zielfondsanteile 
werden durch die RBI AG verwahrt. 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen-
stände, die von ihr oder von einem ihrer Unterverwahrer verwahrt 
werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines solchen Ver-
mögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegenüber dem 
Fonds und dessen Anlegern, außer der Verlust ist auf Ereignisse 
außerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. 
Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstandes 
bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie 
ihre gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen mindestens 
fahrlässig nicht erfüllt hat. 

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesellschaft den An-
legern Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle 
und deren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen 
Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. Eine Übersicht der beauf-
tragten Unterverwahrer und Lagerstellen ist unter www.deka.de 
erhältlich. 

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den Anlegern Informa-
tionen zu den Gründen, aus denen sie sich für die DekaBank Deut-
sche Girozentrale Luxembourg S.A. als Verwahrstelle des Fonds 
entschieden hat. 

4. Anlagepolitik  

Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds be-
steht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapi-
talwachstums. 

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen 
des jeweiligen Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik 
gemäß Artikel 5 des Grundreglements u. a. in Techniken und 
Instrumente sowie in Aktien und/oder Zertifikate in Form von 
Discountzertifikaten auf ausgewählte Aktien bzw. Aktien-Indizes 
anzulegen. Des Weiteren kann in fest- und/oder variabel verzinsli-
che Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen 
und Genuss-Scheine investiert werden. 

Gilt nur für Haspa PB Aktien Discount Konzept  
Anlageziel von Haspa PB Aktien Discount Konzept ist die Erwirt-
schaftung eines Kapitalwachstums in steigenden, seitwärts oder 
leicht fallenden Aktienmärkten. Hierzu wird das Netto-
Fondsvermögen u. a. in europäische Aktien und Discount-
Zertifikate auf europäische Aktien/Aktien-Indizes investiert. Zu-
sätzlich werden Discount Strategien durch Techniken und Instru-
mente auf europäische Aktien abgebildet. 

Gilt nur für Haspa Substanz 
Anlageziel von Haspa Substanz ist die Erwirtschaftung eines Kapi-
talwachstums, das oberhalb der Entwicklung des EURO STOXX 
50®-Index1 liegt. Hierzu ist vorgesehen das Netto-Fondsvermögen 
in Aktien von Unternehmen anzulegen, die ihren juristischen Sitz 
oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in einem europäischen Staat 
haben. Dabei wird bevorzugt in fundamental attraktiv bewertete 
europäische Aktientitel investiert. 

Gilt für alle Teilfonds 
Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten sowie Investmentanteilen 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) des Grundreglements, 
Bankguthaben gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f) des Grund-
reglements und flüssigen Mitteln gemäß Artikel 5 Absatz 3 des 
Grundreglements ist ebenfalls zulässig. Für den Erwerb von In-
vestmentanteilen gelten die in Artikel 6 des Grundreglements 
aufgeführten Anlagegrenzen. 

                                                           
1 Der EURO STOXX 50®-Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der 
Stoxx Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber”), welches unter Lizenz 
gebraucht wird. Der Haspa Substanz wird in keiner Weise von dem Lizenzge-
ber gefördert, heraus gegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber 
trägt diesbezüglich keinerlei Haftung. 
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Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) des Grund-
reglements getätigten Techniken und Instrumente, die Wertpa-
piere zum Gegenstand haben, werden auch zu anderen Zwecken 
als der Absicherung abgeschlossen und beinhalten unter anderem 
Optionen, Finanzterminkontrakte, Forwards, Swaps, Devisenter-
minkontrakte sowie Kombinationen hieraus. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird die vorgenannten Geschäfte 
ausschließlich mit erstklassigen Finanzinstituten abschließen, die 
auf derartige Geschäfte spezialisiert sind und von einer anerkann-
ten Ratingagentur mit der Bonitätseinstufung „Investmentgrade" 
bewertet wurden. 

Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens darf in Investmentan-
teile gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) des Grundreglements 
angelegt werden. 

Gültig ab 01. Januar 2018: 

Mindestens 51 % des Wertes des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Ab-
satz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind   

        Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel 
an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

        Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an-
sässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-
schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

        Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat 
ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalge-
sellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind; 

        Anteile an anderen Investmentfonds entweder in Höhe der 
bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der 
sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesell-
schaften anlegen oder in Höhe der vertraglich festgelegten Min-
destquote des anderen Investmentfonds. 

5. Techniken und Instrumente  

Bei der Anlage des Fondsvermögens der einzelnen Teilfonds 
werden die Voraussetzungen des Luxemburger Gesetzes von 
2010 und der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 
in Umsetzung der Richtlinie 2007/16/EG eingehalten. Darüber 

hinaus werden die Vorgaben aus der Verordnung über die Mel-
dung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
(EU-VO 2015/2365 (SFTR)) eingehalten. 

Zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der jeweilige 
Teilfonds sich unter Einhaltung der durch das Gesetz von 2010 
oder die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde festgelegten 
Bedingungen und Grenzen der Techniken und Instrumente bedie-
nen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand 
haben. Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören neben 
den Wertpapierleihe-Geschäften gemäß Artikel 9 des Grundreg-
lements und den Wertpapierpensionsgeschäften gemäß Artikel 
10 des Grundreglements vor allem Derivate, insbesondere Optio-
nen, Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, 
Credit Default Swaps, Total Return Swaps sowie Kombinationen 
hieraus. 

Mithilfe von Wertpapierleihe-Geschäften können Zusatzerträge 
für den jeweiligen Teilfonds erwirtschaftet werden. Hierbei kön-
nen die im Teilfonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente und/oder Investmentanteile – sofern zulässige Vermö-
gensgegenstände – darlehensweise gegen marktgerechtes 
Entgelt an Dritte übertragen werden. Die Vertragspartner werden 
nach den Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und 
regelmäßig überprüft. Hierbei kann der gesamte Bestand des 
jeweiligen Teilfonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten 
und/oder Investmentanteilen nur auf unbestimmte Zeit als Wert-
papier-Darlehen an Dritte übertragen werden. Die Gesellschaft 
erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 60 % des Teilfondsver-
mögens Gegenstand von Darlehensgeschäften sind. Dies ist je-
doch lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall überschritten 
werden kann. Die Gesellschaft hat jederzeit die Möglichkeit, das 
Darlehensgeschäft zu kündigen. Es muss vertraglich vereinbart 
werden, dass nach Beendigung des Darlehensgeschäfts dem 
Teilfonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentan-
teile gleicher Art, Güte und Menge innerhalb der üblichen Abwick-
lungszeit zurück übertragen werden. Voraussetzung für die darle-
hensweise Übertragung ist, dass dem jeweiligen Teilfonds 
ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können Gut-
haben abgetreten bzw. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
übereignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus der Anlage 
der Sicherheiten stehen dem jeweiligen Teilfonds zu. 

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus 
darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-
ten oder Investmentanteilen bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für 
Rechnung des jeweiligen Teilfonds zu zahlen.  

Die darlehensweise übertragenen Vermögensgegenstände 
werden nach Ermessen des Darlehensnehmers verwahrt. 
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Derivate, die zur Absicherung eingesetzt werden, können Ver-
luste für den jeweiligen Teilfonds, die sich aus der negativen Wer-
tentwicklung abgesicherter Vermögenswerte ergeben, abmildern 
oder vermeiden; zugleich kann die Absicherung mittels Derivaten 
jedoch auch dazu führen, dass sich positive Wertentwicklungen 
abgesicherter Vermögenswerte nicht mehr in gleichem Umfang 
positiv auf die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds auswir-
ken können. Derivate können zu Investitionszwecken eingesetzt 
werden, um zielgerichtet und zumeist unter geringerem Kapital-
einsatz an der Wertentwicklung von Finanzinstrumenten oder 
Märkten zu partizipieren.  

Die Teilfonds dürfen im Rahmen eines standardisierten Sys-
tems, das von einer anerkannten Clearinginstitution oder von 
einem erstklassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten Fi-
nanzinstitut organisiert wird oder eines Standardrahmenvertra-
ges, Wertpapiere verleihen oder leihen. Bei der Vermittlung und 
Abwicklung von Wertpapier-Darlehen über das standardisierte 
System wird die jederzeitige ausreichende Besicherung durch die 
Bedingungen des Systembetreibers, als unabhängigen Dritten, 
sichergestellt. Die Wahrung der Interessen der Anleger ist somit 
gewährleistet. Bei diesen Geschäften werden die Maßgaben des 
Rundschreibens CSSF 08/356, CSSF 11/512 und CSSF 14/592 
eingehalten. 

Die Vertragspartner der Wertpapierleihe müssen in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hong Kong, 
Japan, Neuseeland oder einem anderen Drittstaat mit gleichwer-
tiger Bankenaufsicht ansässig sein. 

Erträge, welche sich aus der Nutzung von Wertpapierleihe- und 
Pensionsgeschäften ergeben, sollen grundsätzlich – abzüglich 
direkter bzw. indirekter operationeller Kosten – dem Fondsvermö-
gen des jeweiligen Teilfonds zufließen. Die Verwaltungsgesell-
schaft hat das Recht, für die Anbahnung, Vorbereitung und Durch-
führung solcher Geschäfte eine Vergütung zu erheben. Die 
Gesellschaft erhält gemäß dem Sonderreglement bis zu 49 % der 
Erträge aus diesen Geschäften. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des 
jeweiligen Teilfonds nicht gewähren. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die DekaBank Deutsche Giro-
zentrale, Frankfurt am Main mit der Anbahnung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpa-
pierpensionsgeschäften beauftragt. Eventuelle Kosten wird die 
Verwaltungsgesellschaft aus der ihr zustehenden Vergütung für 
diese Geschäfte tragen. 

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert 
während einer im Voraus vereinbarten Frist („Ausübungszeit-
raum“) oder an einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt („Aus-
übungszeitpunkt”) zu einem im Voraus bestimmten Preis („Aus-
übungspreis”) zu kaufen (Kauf- oder „Call”-Option) oder zu 
verkaufen (Verkaufs- oder „Put”-Option). Der Preis einer Call- oder 
Put-Option ist die Options-„Prämie”. 

Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die 
Vertragsparteien berechtigen beziehungsweise verpflichten, 
einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimm-
ten Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis abzunehmen 
beziehungsweise zu liefern, wobei jeweils nur ein Bruchteil der 
jeweiligen Kontraktgröße („Einschuss“) sofort geleistet werden 
muss. 

Der Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und In-
strumenten soll vorwiegend im Hinblick auf eine Steigerung der 
Wertentwicklung erfolgen, ohne dass dadurch von den im Grund- 
oder Sonderreglement bzw. im Verkaufsprospekt des Fonds ge-
nannten Anlagezielen abgewichen oder der grundlegende Charak-
ter der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds verändert wird. 

Total Return Swaps sind Kreditderivate, bei denen sämtliche 
Erträge und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen eine fest 
vereinbarte Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner, 
der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit- 
und Marktrisiko für die Laufzeit des Geschäftes aus dem Basiswert 
auf den anderen Vertragspartner, den Sicherungsgeber. Im Ge-
genzug zahlt der Sicherungsnehmer bei Abschluss des Geschäftes 
eine Prämie an den Sicherungsgeber. Bei möglichen Kursverlus-
ten sind am Ende des Geschäftes (Fälligstellung) Ausgleichzah-
lungen vom Sicherungsgeber zu leisten. Statt einer Zinszahlung 
kann die Gesamtrendite eines Basiswerts auch gegen die Gesam-
trendite eines anderen Basiswerts getauscht werden. 

Total Return Swaps werden für den jeweiligen Teilfonds getä-
tigt, um sich gegen Kursverluste und Risiken aus dem Basiswert 
abzusichern bzw. an Marktentwicklungen partizipieren zu können 
ohne den Basiswert selbst erworben zu haben. Unter anderem 
können Aktien, Renten und Währungen als Vermögensgegen-
stände des Fonds Gegenstand von Total Return Swaps sein. Es 
dürfen bis zu 20 % des jeweiligen Teilfondsvermögens Gegen-
stand solcher Geschäfte sein. Dies ist ein Orientierungswert der im 
Einzelfall auch überschritten werden kann. Die Gesellschaft erwar-
tet aber, dass dieser Wert im Regelfall geringer ausfällt. Den tat-
sächlichen Wert der in Total Return Swaps im jeweiligen Teil-
fondsvermögen investiert ist, kann dem jeweils gültigen Jahres- 
oder Halbjahresbericht entnommen werden. Die Erträge zuzüglich 
evtl. vereinnahmter Prämien aus Total Return Swaps fließen – 
nach Abzug der Transaktionskosten – vollständig dem jeweiligen 
Teilfonds zu. 
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Die Vertragspartner für Total Return Swaps werden nach den 
Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und regelmä-
ßig überprüft. Die Vertragspartner müssen Finanzeinrichtungen 
erster Ordnung sein, die auf solche Transaktionen spezialisiert 
sind, einem Rating einer anerkannten Ratingagentur unterliegen 
(min. Investmentgrade) und von einer Aufsichtsbehörde beauf-
sichtigt werden. 

Für die Techniken und Instrumente und Wertpapierdarlehens-
geschäfte besteht ein Collateral-Management zur Verwaltung der 
für diese Geschäfte zu stellenden sowie zu erhaltenden Sicherhei-
ten. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertrags-
partners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. Diese 
werden täglich neu berechnet und entsprechend angepasst. 

Für OTC-Derivate, die über eine zentrale Gegenpartei abgewi-
ckelt werden und für börsengehandelte Derivate sowie für Wert-
papierleihe-Geschäfte, die über ein standardisiertes System abge-
schlossen werden, richtet sich die Besicherung nach den Regeln 
der zentralen Gegenpartei, der Börse bzw. des Systembetreibers. 

Für OTC-Derivate, die nicht über eine zentrale Gegenpartei ab-
gewickelt werden, sowie für Wertpapierleihe-Geschäfte, die nicht 
über ein standardisiertes System abgeschlossen werden, verein-
bart die Verwaltungsgesellschaft mit den Kontrahenten Regelun-
gen zur Besicherung der Forderungen des jeweiligen Teilfonds. 
Die grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheiten hat die 
Verwaltungsgesellschaft in einer Collateral Policy, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen, u.a. der Verordnung 10-4 der CSSF, dem Rundschreiben CSSF 
11/512, dem Rundschreiben CSSF 08/356, den CESR Guidelines on 
Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and Coun-
terparty Risk for UCITS (CESR/10-788), sowie dem Rundschreiben 
CSSF 14/592 in Verbindung mit den ESMA Guidelines on ETFs and 
other UCITS issues (ESMA/2014/937), festgelegt. 

Zulässige Sicherheiten sind u.a. Barsicherheiten, Aktien, 
Staatsanleihen, Anleihen anderer Gebietskörperschaften und 
supranationaler Organisationen, Unternehmensanleihen sowie 
deutsche öffentliche oder Hypothekenpfandbriefe. Weitere Rest-
riktionen hinsichtlich zulässiger Währungen, Ratinganforderun-
gen an Emission bzw. Emittent sowie Zugehörigkeit zu ausgewähl-
ten Indizes (bei Aktien) stellen weiterhin sicher, dass 
ausschließlich Sicherheiten hoher Qualität Verwendung finden. 
Hierbei werden nur Sicherheiten akzeptiert, die von Emittenten 
mit einer hohen Kreditqualität und Bonität begeben worden sind. 
Sollte nicht das höchste Kreditratingband vorliegen, werden wei-
tere Sicherheitsmargenabschläge vorgenommen. 

Alle entgegen genommenen Sicherheiten, die keine Barsicher-
heiten sind, sollen liquide sein und an einem liquiden Markt mit 
transparenten Preisfeststellungen gehandelt werden. Ziel ist es 

eine kurzfristige Veräußerung garantieren zu können, zu einem 
Preis der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung 
liegt. 

Die Sicherheiten sollen mindestens börsentäglich bewertet 
werden können. Es findet eine tägliche Marktbewertung und ein 
täglicher Marginausgleich statt. Vermögensgegenstände, die eine 
hohe Preisvolatilität aufweisen, werden nur dann als Sicherheit 
akzeptiert, wenn geeignete konservative Bewertungsabschläge 
(Haircuts) angewandt werden können. Die erhaltenen unbaren 
Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder verpfän-
det. 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden zu mindestens 90 % 
besichert. Der Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapie-
re bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen den 
Sicherungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den Darle-
hensnehmer darf 90 % des Sicherungswertes zuzüglich eines 
marktüblichen Aufschlags nicht unterschreiten. Im Übrigen müs-
sen Derivate- und Wertpapierdarlehensgeschäfte in einem Um-
fang besichert sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag 
für das Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 5 % des 
Wertes des jeweiligen Teilfonds nicht überschreitet. Ist der Ver-
tragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichts-
bestimmungen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko 10 % des Wertes des jeweiligen Teilfonds betragen. 

Die Besicherung kann auch vollständig durch Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente eines einzigen Emittenten gemäß Artikel 6 
Absatz 3 des Grundreglements erfolgen; in dem Fall müssen die 
Sicherheiten mindestens 6 verschiedene Emissionen umfassen 
und keine Emission darf 30 % des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens übersteigen. 

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abge-
zogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten 
sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die 
aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: 

 Bankguthaben 0% 

 Aktien 5% - 40% 

 Renten 0,5% - 30% 

 Aktien oder Anteile an UCITS 10% – 50% 

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Wäh-
rung als der Teilfondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von 
bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsi-
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tuationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesell-
schaft von den genannten Werten abweichen. 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperr-
konten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustim-
mung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Barmit-
tel, die der jeweilige Teilfonds als Sicherheiten gestellt bekommt, 
können unter Einhaltung der Vorgaben des Rundschreibens CSSF 
08/356 und des Rundschreibens CSSF 11/512 reinvestiert werden. 
Die Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität 
oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. 
Zudem können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt werden, 
wenn die Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jederzeit 
gewährleistet ist. 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des jeweiligen Teilfonds im 
Rahmen von Derivate- und Wertpapierdarlehensgeschäften Wert-
papiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wertpapiere 
als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie bei der Verwahrstel-
le verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wertpapiere als Si-
cherheit verpfändet erhalten, können sie auch bei einer anderen 
Stelle verwahrt werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 
unterliegt und vom Sicherungsgeber unabhängig ist. 

  Discount-Zertifikate bilden eine professionelle Strategie zur 
Optimierung von Portfolien und Ertrags-Risiko-Profilen nach – die 
Kombination eines Aktienkaufs mit einem Terminmarktgeschäft 
(Verkauf einer Kaufoption). Basiswert sind üblicherweise Aktien 
oder Aktienindizes. Der Kaufpreis eines Discount-Zertifikates liegt 
dabei dank eines „Discounts" (Prämie aus dem Terminmarkt-
Geschäft) deutlich unter dem aktuellen Kurs des Basiswertes. Die 
Verlustzone beginnt bei Discount-Zertifikaten dadurch ein deutli-
ches Stück später als bei der Aktie oder dem Index. Als Ausgleich 
hierfür ist der Gewinn nach oben begrenzt (Cap). 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt für den Fonds über ein Ri-
sikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz von 2010 
und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der CSSF, insbe-
sondere dem Rundschreiben CSSF 11/512 vom 30. Mai 2011.  

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesam-
trisiko der Teilfonds mittels einer sogenannten relativen Value-at-
Risk (VaR)-Limitierung gemessen und kontrolliert.  

Beim VaR handelt es sich um ein Standard-Risikomaß im Fi-
nanzsektor. Ausgehend von einem fixierten Zeitintervall und einer 
vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) ist der VaR 
einer Finanzposition diejenige Ausprägung der Verlusthöhe, die 
mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten 
wird. Die Berechnung des VaR wird dabei auf Basis eines einseiti-

gen Konfidenzintervalls von 99% sowie einer Halteperiode von 20 
Tagen durchgeführt.  

Für Zwecke der Risikobegrenzung darf das Gesamtrisiko aus al-
len Positionen des jeweiligen Teilfonds, das über den VaR ermit-
telt wird, den VaR eines Referenzportfolios mit dem gleichen 
Marktwert wie dieser Teilfonds nicht zweimal überschreiten. Als 
Referenzportfolien dienen Kombinationen aus marktüblichen 
Aktien- und/oder Renten- und/oder Rohstoffindizes, die entspre-
chend der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ausgewählt 
werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung (Eng-
lisch „leverage“) des Fonds im Einklang mit den Verwaltungsvor-
schriften der zuständigen Aufsichtsbehörden unter Anwendung 
des Ansatzes der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) sowie 
zusätzlich unter Anwendung des Commitment-Ansatzes („Netto-
methode“) 2. 

Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene 
Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absiche-
rungs- und Investment-zwecke. Die Berechnung der erwarteten 
Hebelwirkung nach Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen 
den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und 
liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. 
Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass die aus dem Einsatz 
von Derivaten resultierende Hebelwirkung (Leverage) des Fonds 
nach Bruttomethode grundsätzlich 2,0 nicht überschreiten wird. 
Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch 
die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten 
zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt. Die Verwal-
tungsgesellschaft erwartet, dass die Hebelwirkung (Leverage) des 
Fonds nach Nettomethode grundsätzlich 1,1 nicht überschreiten 
wird. In besonderen Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass 
die Hebelwirkung auch höher liegt. 

Angaben zu den Risikoprofilen der Teilfonds, welche im Ein-
klang mit den oben genannten Techniken und Instrumenten ste-
hen, können auch den wesentlichen Informationen für den Anle-
ger entnommen werden. 

Informationen zum aktuellen Einsatz der Techniken und In-
strumente sind bei der Verwaltungsgesellschaft unter (+3 52) 34 
09-39 und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale von montags 
bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Ruf-
nummer +49 (0) 69 / 7147-652 erhältlich. 

                                                           
2 Die Berechnung unter Anwendung des Commitment-Ansatzes erfolgt nach 
den von der European Securities and Markets Authority (ESMA), früher Com-
mittee of European Securities Regulators (CESR), veröffentlichten Guidelines 
vom 28. Juli 2010 (CESR 10-788). 
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6. Anlageberater 

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, 
Kosten und Kontrolle die Hamburger Sparkasse AG beauftragt, sie 
bezüglich der Anlage des Fondsvermögens zu beraten, insbeson-
dere Vorschläge hinsichtlich der Asset-Allokation und Empfehlun-
gen für den Kauf und Verkauf der zulässigen Vermögensgegen-
stände zu unterbreiten. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist an Empfehlungen des Anlage-
beraters nicht gebunden und entscheidet allein über alle Anlagen 
des Fonds. 

7. Risikohinweise  

Anteile an dem jeweiligen Teilfonds sind Wertpapiere, deren 
Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der in dem 
Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden und 
deshalb steigen oder auch fallen können. 

Zudem enthalten die im Abschnitt 5 beschriebenen Options- 
und Termingeschäfte spezifische Risiken.  

Kauf und Verkauf von Optionen/Options-scheinen („Optionen“) 
sind mit besonderen Risiken verbunden:  

 Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call- oder Put-Option 
kann verloren gehen, sofern der Kurs des der Option zugrunde 
liegenden Wertpapiers sich nicht erwartungsgemäß entwickelt 
und es deshalb nicht im Interesse des jeweiligen Teilfonds liegt, 
die Option auszuüben.  

 Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das Risiko, dass 
der jeweilige Teilfonds nicht mehr an einer möglicherweise erheb-
lichen Wertsteigerung des Wertpapiers teilnimmt beziehungswei-
se sich bei Ausübung der Option durch den Vertragspartner zu 
ungünstigen Marktpreisen eindecken muss.  

 Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das Risiko, dass der 
jeweilige Teilfonds zur Abnahme von Wertpapieren zum Aus-
übungspreis verpflichtet ist, obwohl der Marktwert dieser Wertpa-
piere bei Ausübung der Option deutlich niedriger ist.  

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmit-
telbaren Erwerb von Wertpapieren der Fall ist.  

 Derivate können teilweise zur Absicherung von Risiken einge-
setzt werden, denen der jeweilige Teilfonds ansonsten ausgesetzt 
wäre. Steigende Nennwerte während der Laufzeit des Fonds kön-
nen daher in manchen Fällen Folge eines erhöhten Grades der 

Absicherung sein. Die Zahl gibt daher keine Auskunft über den 
Risikograd des Fonds. 

Finanz- und Devisenterminkontrakte sind mit erheblichen 
Chancen, aber auch Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruch-
teil der jeweiligen Kontraktgröße („Einschuss”) sofort geleistet 
werden muss. Bezogen auf den Einschuss können Kursausschläge 
des dem Terminkontrakt zugrunde liegenden Basiswerts in die 
eine oder andere Richtung zu erheblichen Gewinnen oder Verlus-
ten führen. Insofern weisen Terminkontrakte eine hohe Volatilität 
auf.  

Soweit Finanz- und Devisenterminkontrakte zu Absicherungs-
zwecken eingesetzt werden, dienen diese dazu, Kursrisiken zu 
vermindern. Sie können aber nicht ausschließen, dass Kursrisiken 
trotz möglicher Kurssicherungsgeschäfte die Entwicklung des 
jeweiligen Teilfonds negativ beeinflussen. Die bei Sicherungsge-
schäften entstehenden Kosten und evtl. Verluste vermindern das 
Ergebnis des jeweiligen Teilfonds. 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können 
Verluste für den jeweiligen Teilfonds entstehen. Das Ausstellerri-
siko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen 
des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen 
der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstel-
lern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der 
Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung 
teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, 
die für Rechnung des jeweiligen Teilfonds geschlossen werden. 

Bei zu Absicherungszwecken erworbenen Credit Default Swaps 
besteht das Risiko im Verlust der entrichteten Prämie, weil das 
vereinbarte Schadensereignis nicht eintritt. Tritt der jeweilige 
Teilfonds als Verkäufer eines Credit Default Swaps auf, besteht das 
Risiko bei Eintritt des Schadensereignisses darin, den Kontrakt-
gegenstand gegen Zahlung des Nennwertes zu übernehmen oder 
einen Geldbetrag in Höhe der Differenz zwischen dem Nennwert 
und dem Marktwert des Kontraktgegenstandes zu zahlen. 

Sofern die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in ande-
ren Währungen als der Teilfondswährung angelegt sind, erhält der 
jeweilige Teilfonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus 
solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert sich der 
Wert des Teilfondsvermögens. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
Währungskurs-Sicherungsgeschäfte abschließen.  

Die Währungskurs-Sicherungsgeschäfte können aber nicht 
ausschließen, dass Währungskursänderungen die Entwicklung 
des jeweiligen Teilfonds negativ beeinflussen. Die bei Währungs-
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kurs-Sicherungsgeschäften entstehenden Kosten und evtl. Verlus-
te mindern das Ergebnis des jeweiligen Teilfonds. 

Außerdem trifft den jeweiligen Teilfonds auch das Länder- und 
Transferrisiko. Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländi-
scher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen 
nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So können 
z. B. Zahlungen, auf die der jeweilige Teilfonds Anspruch hat, 
ausbleiben oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von 
Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

Für den jeweiligen Teilfonds dürfen auch Vermögensgegen-
stände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer 
Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen 
sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der 
Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der 
Weiterveräußerung der Vermögensgegen-stände an Dritte kom-
men kann. 

Der Wert des jeweiligen Teilfonds-Vermögens kann außerdem 
durch unvorhersehbare Ereignisse wie z.B. internationale politi-
sche Entwicklungen, Änderungen in der Politik von Staaten, Be-
schränkung von Auslandsinvestitionen und Währungsrückführun-
gen sowie sonstige Entwicklungen und geltende Gesetze und 
Verordnungen nachteilig beeinflusst werden. 

Ferner kann sich die rechtliche und steuerliche Behandlung 
des jeweiligen Teilfonds in unabsehbarer und nicht beeinflussba-
rer Weise ändern, wobei das Risiko der Änderung bekannt ge-
machter Besteuerungsgrundlagen bei in der Bundesrepublik 
Deutschland steuerpflichtigen Anlegern sowie – in steuerlicher 
Sicht – das Risiko der Änderung von Rahmenbedingungen beson-
ders herauszustellen ist. 

Da der jeweilige Teilfonds in beschränktem Maße in verzinsli-
che Wertpapiere investieren darf, deren Aussteller keine erstklas-
sige Bonität auf-weisen, sind mit der Anlage in den Teilfonds 
erhöhte Chancen verbunden, denen jedoch entsprechende Aus-
fallrisiken bezüglich der Emittenten entgegenstehen. 

Die erfolgsbezogene Vergütung könnte ein Anreiz für die Ver-
waltungsgesellschaft sein, die Anlage des Fondsvermögens in 
spekulativere Investments vorzunehmen als sie dies tun würde, 
wenn die erfolgsbezogene Vergütung nicht erhoben werden wür-
de. 

Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben 
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

8. Wertentwicklung  

Die Wertentwicklung wird für die Anteile jedes Teilfonds nach 
der so genannten „BVI-Methode” ermittelt. Die Berechnung ba-
siert auf den Rücknahmepreisen am Anfangs- und Endtermin. 
Zwischenzeitliche Ausschüttungen werden zum Rücknahmepreis 
des Ausschüttungstages reinvestiert. 

Angaben zur Wertentwicklung enthalten die wesentlichen In-
formationen für den Anleger sowie die Halbjahres- und Jahresbe-
richte.  

9. Profil des Anlegerkreises 

Die Anteile aller derzeit bestehenden Teilfonds sind für den 
Einsatz im Rahmen fondsgebundener Vermögensverwaltungen 
bestimmt, die auf den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge 
ausgerichtet sind. Anlagen sollten im Hinblick darauf einen lang-
fristigen Anlagehorizont haben. 

10. Steuern  

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg 
einer „taxe d'abonnement“ von derzeit jährlich 0,05%, zahlbar pro 
Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-
Fondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investment-
fonds, die der „taxe d'abonnement“ unterliegen, angelegt ist.  

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxem-
burg nicht besteuert. Sie können jedoch etwaigen Quellen- oder 
anderen Steuern der Länder unterliegen, in denen das Fondsver-
mögen investiert ist.  

Die Zinsinformationsverordnung, mit der die Richtlinie im Be-
reich der Besteuerung von Zinserträgen (RL 2003/48/EG) umge-
setzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. 
Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche Person 
in Deutschland von einem ausländischen Kreditinstitut im europä-
ischen Ausland wie z.B. Luxemburg erhält, von der ausländischen 
Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. 
Alternativ behalten einige ausländische Staaten Quellensteuern 
ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der EU bzw. in den 
beigetretenen Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die grenz-
überschreitend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto 
führen und Zinserträge erwirtschaften. Unter anderem Luxemburg 
und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den Zinserträgen 
eine Quellensteuer in Höhe von 35 % einzubehalten. Der Anleger 
erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Beschei-
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nigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rah-
men seiner Einkommenserklärung anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steu-
erabzug im Ausland befreien zu lassen, indem er eine Ermächti-
gung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber 
der ausländischen Bank (also z.B. gegenüber der DekaBank Lu-
xemburg) abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuerab-
zug zu verzichten und stattdessen die Erträge an die gesetzlich 
vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.  

11. Kosten 

Anteile der einzelnen Teilfonds werden zum jeweiligen Anteil-
wert ausgegeben zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 
1,50 % – derzeit für die Teilfonds Haspa PB Aktien Discount Kon-
zept und Haspa Substanz 1,50 % – des jeweiligen Anteilwertes, 
die zugunsten der Vertriebsstellen erhoben wird. 

Zugunsten der Vertriebsstellen kann eine Vertriebsprovision 
bis zu 1,75 % p. a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, 
berechnet aus den Monatsendwerten, erhoben werden. Derzeit 
wird für die Teilfonds Haspa PB Aktien Discount Konzept und 
Haspa Substanz keine Vertriebsprovision erhoben. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen 
der jeweiligen Teilfonds als Verwaltungsvergütung für die Haupt-
verwaltung und die Anlagenverwaltung ein jährliches Entgelt von 
bis zu 2,00 % – derzeit für die Teilfonds Haspa PB Aktien Discount 
Konzept und Haspa Substanz 1,90 % – das anteilig auf das durch-
schnittliche Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds im 
betreffenden Monat zu berechnen und zum betreffenden Monats-
ende auszuzahlen ist. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbe-
reitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften 
(einschließlich synthetischen Wertpapierleihegeschäften) und 
Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des jeweiligen 
Teilfonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis 49 % der 
Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstan-
denen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütun-
gen (z.B. an die Verwahrstelle zu zahlende Transaktionskosten) 
trägt die Verwaltungsgesellschaft. 

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen der jeweili-
gen Teilfonds ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Verwahr-
stelle in Höhe von bis zu 0,10 % – derzeit für die Teilfonds Haspa 
PB Aktien Discount Konzept und Haspa Substanz 0,08 % – das 
anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des 
jeweiligen Teilfonds während des betreffenden Monats zu be-
rechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist, 

sowie eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 
Rechnung des Fonds. Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle 
aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Drit-
ter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Ver-
wahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen, werden ihr 
erstattet. 

Das Fondsvermögen trägt daneben die Kosten gemäß Artikel 
17 des Grundreglements.  

In Ergänzung zu Artikel 17 Absatz 1 des Grundreglements kön-
nen dem jeweiligen Teilfondsvermögen die Kosten für Perfor-
manceanalysen belastet werden. 

Die Total Expense Ratio (TER), das heißt die Gesamtkosten 
(ohne Transaktionskosten) auf der Basis der in der Berichtsperio-
de des jeweiligen Teilfonds angefallenen Kosten bezogen auf das 
durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Teilfonds, wird im 
Jahresbericht bei der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den 
wesentlichen Informationen für den Anleger als "Laufende Kos-
ten" angegeben. Die Gesamtkosten umfassen insbesondere die 
Verwaltungsvergütung, die Vertriebsprovision (sofern erhoben), 
die Verwahrstellenvergütung, die Kosten des Wirtschaftsprüfers, 
die Kosten der Verkaufsprospekte und der Berichte, die Kosten 
der Performance-Analyse die Taxe d'abonnement sowie sämtliche 
andere Kosten gemäß Artikel 17 des Grundreglements mit Aus-
nahme der Transaktionskosten.  

Die Berechnung der Gesamtkostenquote erfolgt dabei in fol-
gender Weise: 

Berechnung:  

                GKn  

TER = ———— x 100  

                   M  

Erläuterung:  

TER:  Gesamtkostenquote in Prozent 

GKn: Tatsächlich belastete Gesamtkosten  
                (nominal, sämtliche Kosten ohne  
                Transaktionskosten) des jeweiligen 
                Teilfonds in der Fondswährung im  
                Bezugszeitraum 

M:     Mittelwert aus den Tageswerten des  
                Netto-Fondsvermögens des jewei- 
                ligen Teilfonds im Bezugszeitraum 
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Sofern beim Erwerb von Fondsanteilen ein Ausgabeaufschlag 
erhoben wird, wird dieser im Regelfall als Rückvergütung bis zur 
Höhe des gesamten Ausgabeaufschlages an den Vertriebspartner 
gewährt. Bei einigen Fonds wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, 
sondern dem Fondsvermögen zur Deckung des Vertriebsauf-
wands eine gesonderte Vertriebsprovision entnommen, die, so-
weit anwendbar, im Verkaufsprospekt gesondert ausgewiesen ist 
und die teilweise oder in voller Höhe den Vertriebspartnern zu-
fließen kann. 

Aus der Verwaltungsvergütung können die Vertriebspartner 
von der Verwaltungsgesellschaft eine weitere Vergütung erhalten, 
die bis zur kompletten Höhe dieser Verwaltungsvergütung gehen 
kann. Für die im Fondsvermögen enthaltenen Investmentfonds 
(sog. Zielfonds) kann der Vertriebspartner einen Anteil der jährli-
chen Verwaltungsvergütung dieser Zielfonds als Rückvergütung 
erhalten. 

Sofern der Vertriebspartner aus dem Gesamtangebot der Ver-
waltungsgesellschaft Produkte in einem Umfang vertreibt, der 
einen vorab definierten Schwellenwert überschreitet, kann der 
Vertriebspartner darüber hinaus eine zusätzliche Vergütung er-
halten. Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft ihren Ver-
triebspartnern weitere Zuwendungen in Form von unterstützen-
den Sachleistungen (z. B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. 
Erfolgsboni, die ebenfalls mit den Vermittlungsleistungen der 
Vertriebspartner im Zusammenhang stehen, gewähren, welche 
nicht dem Fondsvermögen gesondert in Rechnung gestellt wer-
den. Die Zuwendungen stehen den Interessen der Anleger nicht 
entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualität der Dienst-
leistungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und 
weiter zu verbessern. Nähere Informationen zu den Zuwendungen 
können die Anleger von den Vertriebspartnern erfahren. 

Geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanzanalysen, Markt- 
und Kursinformationssysteme), die der Verwaltungsgesellschaft 
oder dem Fondsmanager ohne besonderes Entgelt im Zusam-
menhang mit Handelsgeschäften zur Verfügung gestellt werden, 
werden im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentschei-
dungen verwendet.  

12. Vergütungspolitik 

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den für sie geltenden 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf ihre Vergütungs-
systeme, insbesondere den im Gesetz vom 17. Dezember 2010 
aufgeführten Grundsätzen. Darüber hinaus gilt die Vergütungs-
richtlinie der Deka-Gruppe, die gruppenweit einheitliche Stan-
dards für die Gestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie 
enthält u.a. die Vergütungsgrundsätze, z.B. für die Ausgestaltung 
der variablen Vergütung und die maßgeblichen Vergütungspara-
meter. Durch die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie soll der 

nachhaltigen Ausrichtung der Vergütungssysteme, unter Vermei-
dung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, 
Rechnung getragen werden.  

Die Vergütungspolitik ist mit dem Risikomanagementverfah-
ren der Verwaltungsgesellschaft vereinbar und ermutigt zu keiner 
Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Verwaltungs-
reglements oder Satzungen der von der Verwaltungsgesellschaft 
verwalteten Fonds nicht vereinbar sind. 

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft wird min-
destens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungs-
ausschuss, das „Managementkomitee Vergütung (MKV)“, auf 
seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben zur Vergütung überprüft. 

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Gehaltsbe-
standteile, die in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Diese sind für 
einzelne Kategorien von Mitarbeitern (z.B. Vorstand, Risikoträger, 
etc.) unterschiedlich ausgestaltet. Die Vergütungsregelungen 
stehen im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den 
Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von 
ihr verwalteten Fonds und dessen Anleger. 

Für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten u.a. einen wesentlichen Ein-
fluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und 
der von ihr verwalteten Fonds haben („risikorelevante Mitarbei-
ter“) gelten besondere Vergütungsregelungen. Gemäß einem 
jährlich wiederkehrenden qualitativen und quantitativen Analyse-
verfahren werden die risikorelevanten Mitarbeiter identifiziert. Als 
risikorelevant wurden Mitarbeiter identifiziert, die in der Lage 
sind, Risikopositionen für die Gesellschaft begründen zu können. 
So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter die variable Vergü-
tung über mehrere Jahre ausgezahlt. Dabei wird ein Anteil von 
mindestens 40 % der variablen Vergütung (ab einem Schwellen-
wert von 100 TEUR) über einen Zeitraum von mindestens drei 
Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung 
ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall 
von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters insgesamt ge-
kürzt werden oder gänzlich entfallen. Jeweils am Ende jedes Jah-
res der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil antei-
lig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik sind in 
den Jahresberichten des Fonds und im Vergütungsbericht der 
Deka-Gruppe auf https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-
relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht. Auf 
Verlangen werden die Berichte von der Verwaltungsgesellschaft 
kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 
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13. Berechnung des Anteilwertes  

Zur Berechnung des Anteilwertes des jeweiligen Teilfonds wird 
der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds abzüglich 
seiner Verbindlichkeiten von der Verwaltungsgesellschaft unter 
Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bewertungstag ermittelt und 
jeweils durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile ge-
teilt.  

Die Grundsätze, nach denen die Vermögenswerte des jeweili-
gen Teilfonds bewertet werden, ergeben sich aus Artikel 12 Absatz 
2 des Grundreglements.  

Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxem-
burg und in Frankfurt am Main ist. An Börsentagen, die an einem 
der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind, sowie am 24. 
und 31. Dezember wird in der Regel von einer Bewertung abgese-
hen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen 
Tagen zu bewerten. In diesem Fall wird dies mittels einer Veröf-
fentlichung in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tages-
zeitungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger Tages-
zeitung angekündigt.  

14. Erwerb und Rückgabe sowie Umtausch von 
Anteilen  

Die Anteile des jeweiligen Teilfonds werden durch Globalzerti-
fikate verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Aus-
lieferung effektiver Stücke besteht nicht. Ein Erwerb von Anteilen 
ist nur bei Depotverwahrung möglich. Sowohl die Verwahrstelle 
als auch die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, 
bieten eine Depotführung für die Anteile an.  

Anteile des jeweiligen Teilfonds können bei der Verwaltungs-
gesellschaft, der Verwahrstelle und bei den in diesem Verkaufs-
prospekt verzeichneten Zahlstellen erworben und zurückgegeben 
werden. Bei der Vermittlung des Erwerbs oder der Rückgabe von 
Anteilen durch Dritte kann die übliche Wertpapierprovision anfal-
len.  

Die Anteile der jeweiligen Teilfonds werden an jedem Bewer-
tungstag ausgegeben und zurückgenommen. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrages und/oder 
Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 
jeweiligen Teilfonds nicht bekannt.  

Die Ausgabe von Anteilen ist nicht befristet.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen ei-
nen Zeichnungsantrag zurückweisen (z.B. bei dem Verdacht auf 
Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von 

Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig ein-
stellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, 
zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des jeweili-
gen Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der 
Gefährdung der spezifischen Anlageziele des Fonds erforderlich 
erscheint. 

Die Rücknahme von Anteilen ist aufgeschoben, wenn die Be-
rechnung des Anteilwertes gemäß Artikel 12 Absatz 5 des Grund-
reglements zeitweilig eingestellt ist und kann gemäß Artikel 14 
Absatz 3 des Grundreglements bei umfangreichen Rücknahmen, 
die nicht aus Sichteinlagen, kurzfristig liquidierbaren Vermö-
genswerten und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befrie-
digt werden können sowie aus anderen Gründen, die es im Inte-
resse der Gesamtheit der Anleger des Fonds als gerechtfertigt 
und/oder geboten erscheinen lassen, zeitweilig ausgesetzt wer-
den. 

Aufträge zum Kauf oder zur Rücknahme von Anteilen für die 
Teilfonds Haspa PB Aktien Discount Konzept und Haspa Substanz, 
welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen 
sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten 
Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, welche nach 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des 
Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Die Anteile eines Teilfonds können nicht in Anteile eines ande-
ren Teilfonds umgetauscht werden. 

Die Anteile der jeweiligen Teilfonds sind börsenfähig. Es ist je-
doch nicht vorgesehen, Anteile des Fonds an einer Börse notieren 
zu lassen. 

15. Informationen an die Anteilinhaber  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können bewertungstäg-
lich am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informati-
onsstellen erfragt werden.  

Die geprüften Jahresberichte werden den Anteilinhabern in-
nerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres am 
Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstel-
len kostenfrei zur Verfügung gestellt.  

Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach 
Ende der Periode, auf welche sie sich beziehen, in entsprechender 
Form wie der Jahresbericht zur Verfügung gestellt.  

Zahlungen, beispielsweise Ausschüttungen und Rücknahmeer-
löse, erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahr-
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stelle sowie über die in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten 
Zahlstellen.  

Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des 
Fonds, die wesentlichen Informationen für den Anleger und sons-
tige Informationen über den Fonds oder die Verwaltungsgesell-
schaft werden am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den 
Informationsstellen kostenfrei bereitgehalten.  

Sämtliche Änderungen des Grundreglements und des Sonder-
reglements werden bei dem Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister hinterlegt. Ein Verweis auf diese Hinterlegung wird 
im Recueil Electronique des Sociétés et Associations („RESA“), 
veröffentlicht.  

Wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden in min-
destens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, ein-
schließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung in Über-
einstimmung mit den jeweiligen Veröffentlichungspflichten der 
Länder, in denen Anteile öffentlich vertrieben werden, veröffent-
licht.  

Anleger können ihre Rechte im Zusammenhang mit der Investi-
tion in den Fonds in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die Ver-
waltungsgesellschaft geltend machen. Die Verwaltungsgesell-
schaft weist die Anleger daraufhin, dass Anteile an dem Fonds als 
Inhaberpapier durch Globalurkunden verbrieft sind und die Ver-
waltungsgesellschaft kein Anlegerregister führt, in dem die Anle-
ger unmittelbar eingetragen sind. Zur Geltendmachung ihrer 
Rechte können die Anleger daher auf die Mitwirkung Dritter (z.B. 
depotführende Stellen) angewiesen sein, um ihre Berechtigung 
als Anleger nachzuweisen. Anlegern wird geraten, sich über ihre 
Rechte zu informieren. 

Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft, 
die Verwahrstelle sowie an die Zahl- und Informationsstellen 
gerichtet werden. Sie werden dort ordnungsgemäß und innerhalb 
von 14 Tagen bearbeitet.  

16. Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland  

Der Vertrieb der Anteile in Deutschland ist der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt worden.  

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt 
Tel. +49 (0) 69 71 47 - 0  

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreg-
lement, die wesentlichen Informationen für den Anleger, der Jah-
resbericht und gegebenenfalls der Halbjahresbericht sind bei der 
Informationsstelle kostenfrei erhältlich. Dort können auch der 
Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile ange-
fragt werden. 

Fondsanteile können bei der Zahlstelle erworben und zurück-
gegeben werden.  

Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile 
werden auf www.deka.de veröffentlicht. Für die Anleger bestimmte 
Informationen werden in der Börsen-Zeitung, die in Frankfurt am 
Main erscheint, veröffentlicht.  

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik 
Deutschland mittels dauerhaftem Datenträger in folgenden Fällen 
informiert: 

 Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds bzw. Teil-
fonds; 

 Kündigung der Verwaltung des Fonds bzw. Teilfonds oder des-
sen Abwicklung; 

 Änderungen des Verwaltungsreglements, sofern diese Ände-
rungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar 
sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütun-
gen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds-
vermögen bzw. Teilfondsvermögen entnommen werden können; 

 Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds mit einem oder meh-
reren anderen Fonds bzw. Teilfonds. 
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17. Der Fonds im Überblick 

Haspa 

Fondsgründung: 15. November 2007 

Referenzwährung des Fonds und  
Währung der Teilfonds: 

Euro 

ISIN / WKN:  

Haspa PB Aktien Discount Konzept LU0324334993 / A0M1PS 

Haspa Substanz LU0324335537 / A0M1PU 

Erstausgabe von Anteilen der Teilfonds:  

Haspa PB Aktien Discount Konzept 11. Dezember 2007 

Haspa Substanz 11. Dezember 2007 

Verkaufsprovision bei allen Teilfonds:  in % des Anteilwertes 

bis zu 1,50 % 

derzeit  

Haspa PB Aktien Discount Konzept 1,50 % 

Haspa Substanz 1,50 % 

Erstausgabepreis aller Teilfonds 
(einschließlich Verkaufsprovision): 

 

Haspa PB Aktien Discount Konzept 101,50 Euro 

Haspa Substanz 101,50 Euro 

Verwaltungsvergütung jährlich:  

bei allen Teilfonds bis zu 2,00 % p. a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Tageswerte) 

derzeit in % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Tageswerte) 

Haspa PB Aktien Discount Konzept 1,90 % p.a. 

Haspa Substanz 1,90 % p.a. 

Vertriebsprovision jährlich:  

bei allen Teilfonds bis zu 1,75 % p. a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens  
(Monatsendwerte) 

derzeit in % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Monatsendwerte) 

Haspa PB Aktien Discount Konzept 0,00 % p.a. 

Haspa Substanz 0,00 % p.a. 

Vergütung für Wertpapierdarlehens-, Wertpapier-
pensions- und vergleichbare Geschäfte bei allen 
Teilfonds u. ä.: 

bis zu 49 % der Erträge aus diesen Geschäften 
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Haspa 

Verwahrstellenvergütung bei allen Teilfonds jähr-
lich: 

in % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Tageswerte) 

bis zu 0,10 % 

derzeit  

Haspa PB Aktien Discount Konzept 0,08 % 

Haspa Substanz 0,08 % 

Verbriefung der Anteile: Globalzertifikate, keine effektiven Stücke 

Valuta: Bewertungstag plus zwei Arbeitstage 

Orderannahmeschluss: 12.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Luxemburger Bewertungstag für die 
Abrechnung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewer-
tungstages 

Ende des Geschäftsjahres: 30. November 

Verwendung der Erträge:  

Haspa PB Aktien Discount Konzept Ausschüttung, um den 20. Januar, Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

Haspa Substanz Ausschüttung, um den 20. Januar, Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

Datum des Jahresberichts: 30. November, erscheint Mitte März 

Datum des Halbjahresberichts: 31. Mai, erscheint Mitte Juli 

Börsennotierung der Anteile: nicht vorgesehen 

Hinweis auf die Hinterlegung im Mémorial/RESA:  

Grundreglement 30. April 2016 

Sonderreglement 15. September 2017 
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Grundreglement  

Dieses Grundreglement wurde beim Luxemburger Handels- 
und Gesellschaftsregister hinterlegt und ein Verweis auf diese 
Hinterlegung wurde am 30. April 2016 im Mémorial C, Recueil des 
Sociétés et Associations („Mémorial“), dem Amtsblatt des Groß-
herzogtums Luxemburg, veröffentlicht.  

Artikel 1  
Anwendungsbereich und Definitionen  

1. Die International Fund Management S.A., Luxemburg, er-
stellte dieses Grundreglement für von ihr gemäß Teil I des 
Gesetzes von 2010 in Form eines fonds commun de place-
ment errichtete Investmentfonds. Es gilt nur für Fonds, de-
ren jeweiliges Sonderreglement dieses Grundreglement 
zum integralen Bestandteil des Verwaltungsreglements des 
Fonds erklärt. Das Grundreglement legt allgemeine Grunds-
ätze fest, während die spezifischen Charakteristiken des 
Fonds im jeweiligen Sonderreglement beschrieben werden. 
Im Sonderreglement können darüber hinaus ergänzende 
und abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmungen 
des Grundreglements getroffen werden. Das Sonderregle-
ment des jeweiligen Fonds bildet zusammen mit dem 
Grundreglement das Verwaltungsreglement des betreffen-
den Fonds (nachfolgend der „Fonds“). 

2. Es gelten folgende Definitionen:  

„Bewertungstag“ 
Sofern im Sonderreglement nicht abweichend geregelt, jeder Tag, 
der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main 
ist. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzli-
che Feiertage sind, sowie am 24. Dezember und 31. Dezember 
wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewer-
ten. In diesem Fall wird dies mittels einer Veröffentlichung in 
mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, ein-
schließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung ange-
kündigt. 

„CSSF“:  
Commission de Surveillance du Secteur Financier (die Luxembur-
ger Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor).  

„Derivate“: 
abgeleitete Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures 
und Swaps.  

„Drittstaat“: 
jeder Staat, der kein „Mitgliedstaat“ ist.  

„Geldmarktinstrumente“: 
Instrumente im Sinne von Artikel 3 der Großherzoglichen Verord-
nung vom 8. Februar 2008 in Umsetzung der Richtlinie 
2007/16/EG, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt 
werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt 
werden kann.  

„Gesetz von 2010“: 
das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein-
same Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und 
Ergänzungen).  

„Mitgliedstaat“: 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (Island, Norwegen, Liechtenstein).  

„Netto-Fondsvermögen“:  
das Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden 
Verbindlichkeiten.  

„OGA“: 
ein Organismus für gemeinsame Anlagen.  

„OGAW“: 
ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, wel-
cher der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt.  

„OTC-Derivate“: 
Derivate, die nicht an einer Börse gehandelt werden.  

„Wertpapiere“:  

 Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere („Aktien“)  

 Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel 
(„Schuldtitel“)  

 alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 
der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 in Umset-
zung der Richtlinie 2007/16/EG, die zum Erwerb von Wertpapieren 

II. Verwaltungsreglement 
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durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit Ausnahme der 
Techniken und Instrumente gemäß Artikel 8 bis 10.  

Artikel 2  
Der Fonds  

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermö-
gen („fonds commun de placement“), das aus Wertpapieren 
und/oder sonstigen Vermögenswerten („Fondsvermögen“) 
besteht. Es wird von der Verwaltungsgesellschaft unter Be-
achtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet. Die 
Vermögenswerte des Sondervermögens werden von der 
Verwahrstelle verwahrt.  

2. Der Fonds kann aus einem oder mehreren Teilfonds im Sin-
ne von Artikel 181 des Gesetzes von 2010 bestehen, sofern 
das jeweilige Sonderreglement dies vorsieht. Die Gesamt-
heit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am 
Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. Jeder 
Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander 
als selbständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflich-
ten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der An-
teilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Drit-
ten haften die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds 
lediglich für solche Verbindlichkeiten, welche dem betref-
fenden Teilfonds zuzuordnen sind. 
 
Besteht der Fonds aus mehreren Teilfonds, wird jeder Teil-
fonds als eigener Fonds betrachtet, soweit sich nicht aus 
dem jeweiligen Sonderreglement oder einer gesetzlichen 
Regelung etwas anderes ergibt; insbesondere wird im Hin-
blick auf die Anlagen und die Anlagepolitik (Artikel 5 bis 10) 
jeder Teilfonds als eigener Fonds betrachtet. 

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von 
Anteilen („Anteilinhaber“), der Verwaltungsgesellschaft und 
der Verwahrstelle sind in dem Verwaltungsreglement gere-
gelt, das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung 
der Verwahrstelle erstellt wird. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Ver-
wahrstelle sowohl bezüglich des Grundreglements als auch 
des Sonderreglements jederzeit ganz oder teilweise ändern. 
Das Verwaltungsreglement und jegliche Änderung dessel-
ben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern 
nichts anderes bestimmt ist. Der deutsche Wortlaut des 
Verwaltungsreglements ist maßgeblich.  
 

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber 
das Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen dessel-
ben an.  

4. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. 
Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des 
Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 
2010. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Ver-
wahrstelle. 

5. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwal-
tungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Ge-
richtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk 
Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwal-
tungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, 
sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem 
Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Antei-
le des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um 
Ansprüche der Anteilinhaber handelt, die in dem betreffen-
den Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenhei-
ten, die sich auf den Fonds beziehen.  

6. Sofern im jeweiligen Sonderreglement nicht anders gere-
gelt, ist der Fonds auf unbestimmte Zeit errichtet. Er kann 
jedoch jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufge-
löst werden. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechts-
nachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung 
noch die Teilung des Fonds beantragen.  

7. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsge-
sellschaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf von 
fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr ge-
richtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt 
die in Artikel 19 enthaltene Regelung.  

8. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschafts-
prüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt 
wird.  

Artikel 3  
Die Verwaltungsgesellschaft  

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die International 
Fund Management S.A.  

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eige-
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nen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwal-
tungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, 
welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswer-
ten des Fonds zusammenhängen.  

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des 
Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest. Sie kann unter eigener 
Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzu-
ziehen, insbesondere sich durch einen Anlageausschuss be-
raten lassen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesell-
schaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder sowie 
sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Aus-
führung der täglichen Anlagepolitik betrauen.  

4. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet bei der Verwaltung 
des Fonds ein Risikomanagement-Verfahren, welches das 
mit den Anlagen verbundene Risiko und deren jeweiligen 
Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fonds jederzeit überwacht 
und misst, sowie ein Verfahren zur präzisen und unabhängi-
gen Bewertung des Wertes von OTC-Derivaten.  

Artikel 4  
Die Verwahrstelle 

1. Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank Deutsche Giro-
zentrale Luxemburg S.A..  

2. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögens-
werte des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der 
Verwahrstelle richten sich nach Luxemburger Recht, dem 
Verwaltungsreglement und dem Verwahrstellenvertrag.  

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds 
werden von der Verwahrstelle in Konten und Depots ver-
wahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Verwaltungsreglements verfügt werden darf. 
Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit 
Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbe-
sondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit 
der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermö-
genswerten beauftragen.  

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt 
und verpflichtet, im eigenen Namen:  

a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesell-
schaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend zu machen;  

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu 
erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs 
vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.  

5. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesell-
schaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht den ge-
setzlichen Vorgaben, dem Verwaltungsreglement oder dem 
Verkaufsprospekt des Fonds widersprechen.  

6. Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind je 
berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Ein-
klang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Im Falle 
der Kündigung ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, 
den Fonds gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c) aufzulö-
sen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der 
CSSF eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis 
dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Inte-
ressen der Anteilinhaber ihren Pflichten als Verwahrstelle in 
vollem Umfang nachkommen.  

Artikel 5  
Anlagen  

1. Die Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögens-
werten bestehen:  

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
geregelten Markt gemäß Artikel 4 Nummer 14 der modifi-
zierten Richtlinie 2004/39/EG des Rates vom 21. April 2004 
über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) notiert oder ge-
handelt werden;  

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaats gehandelt 
werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer 
Wertpapierbörse eines Drittstaates amtlich notiert oder an 
einem anderen geregelten Markt eines Drittstaates gehan-
delt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und des-
sen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, und vorwiegend in 
Europa, Asien, Australien (einschließlich Ozeanien), Amerika 
und/oder Afrika liegt;  
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d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissio-
nen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung 
enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an 
einer unter Buchstabe a), b) oder c) bezeichneten Wertpa-
pierbörse oder an einem anderen unter Buchstabe a), b) o-
der c) bezeichneten geregelten Markt, der anerkannt, für 
das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist, beantragt wird, und die Zulassung spätestens vor 
Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird;  

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen 
OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 
2 a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG, sofern  

 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wur-
den, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach 
Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht 
gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenar-
beit zwischen den Behörden besteht,  

 das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem 
Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwertig ist, 
insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des 
Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leer-
verkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den 
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind,  

 die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halb-
jahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,  

 der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben wer-
den sollen, nach seinen Gründungsdokumenten insgesamt höchs-
tens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in Anteilen anderer 
OGAW oder OGA anlegen darf;  

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit 
von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das 
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
hat oder, falls der satzungsmäßige Sitz des Kreditinstituts 
sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmun-
gen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen 
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;  

g) Derivaten einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter 
Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben a), b) 
und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, 
und/oder OTC-Derivaten, sofern  

 es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses 
Absatzes 1 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder 
Währungen handelt, in die der Fonds gemäß den in seinem Ver-
waltungsreglement genannten Anlagezielen investieren darf,  

 die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 
behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien 
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und  

 die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewer-
tung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des 
Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder 
durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können;  

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden und nicht unter die Definition des 
Artikels 1 Absatz 2 fallen, sofern die Emission oder der Emit-
tent dieser Instrumente Vorschriften über den Einlagen- und 
den Anlegerschutz unterliegt und vorausgesetzt, sie werden 

 von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körper-
schaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäi-
schen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäi-
schen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer 
internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 
ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder ga-
rantiert oder  

 von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf 
einem der unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten gere-
gelten Märkte gehandelt werden, oder  

 von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht 
festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, 
oder von einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach 
Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder 
garantiert oder  

 von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehö-
ren, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in 
diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, 
die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedanken-
strichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten 
entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital (einge-
zahltes Kapital und Rücklagen) von mindestens 10,0 Millionen 
Euro, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vier-
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ten Richtlinie 78/660/EWG aufstellt und veröffentlicht, oder um 
einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere bör-
sennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe 
für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen 
Rechtsträger, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Ver-
bindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 
Kreditlinie finanzieren soll, handelt. 

2. Der Fonds darf in anderen als den in Absatz 1 genannten 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten höchstens 10 % 
seines Netto-Fondsvermögens anlegen. 

3. Der Fonds darf daneben flüssige Mittel halten.  

4. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle 
darf für Rechnung des Fonds:  

a) Edelmetalle oder Zertifikate über diese erwerben;  

b) Immobilien erwerben. Anlagen in immobilienbesicherten 
Wertpapieren oder Zinsen hierauf und Anlagen in Wertpa-
pieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in 
Immobilien investieren, und Zinsen hierauf sind zulässig; 

c) Kredite aufnehmen. Ausgenommen sind Kredite bis zu 
insgesamt 10 % des Netto-Fondsvermögens, sofern es sich 
um kurzfristige Kredite handelt. Der Fonds darf auch 
Fremdwährungen durch ein „Backto-back“-Darlehen erwer-
ben;  

d) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen. Dem 
steht der Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpa-
pieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in Absatz 1 
Buchstaben e), g) und h) genannten noch nicht voll einge-
zahlten Finanzinstrumenten nicht entgegen; 

e) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten 
oder anderen in Absatz 1 Buchstaben e), g) und h) genann-
ten Finanzinstrumenten tätigen. 

Artikel 6  
Anlagegrenzen  

1. Der Fonds darf höchstens 10 % seines Netto-
Fondsvermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten ein und desselben Emittenten anlegen. Der Fonds 
darf höchstens 20 % seines Netto-Fondsvermögens in Ein-

lagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Das Aus-
fallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften des Fonds mit OTC-
Derivaten darf 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht über-
schreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne 
von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f) ist, oder höchstens 5 % 
des Netto-Fondsvermögens in anderen Fällen.  

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr als 5 % 
seines Netto-Fondsvermögens anlegt, darf 40 % des Wertes 
seines Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Diese 
Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf 
Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getä-
tigt werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterlie-
gen.  
 
Ungeachtet der einzelnen in Absatz 1 genannten Obergren-
zen darf der Fonds bei ein und derselben Einrichtung höchs-
tens 20 % seines Netto-Fondsvermögens in einer Kombina-
tion aus  

 von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten und/oder  

 Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder  

 mit dieser Einrichtung getätigten OTC-Derivaten  

investieren.  

3. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 35 % 
für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, wenn diese von 
einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, 
von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtun-
gen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert 
werden.  

4. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 25 % 
für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese von ei-
nem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben 
werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz 
der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonde-
ren öffentlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen 
die Erlöse aus der Emission dieser Schuldverschreibungen 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten 
angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Ver-
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bindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die 
beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung 
des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 
Legt der Fonds mehr als 5 % seines Netto-Fondsvermögens 
in derartigen Schuldverschreibungen an, die von ein und 
demselben Emittenten begeben werden, so darf der Ge-
samtwert dieser Anlagen 80 % des Wertes des Netto-
Fondsvermögens nicht überschreiten.  

5. Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
Absatz 2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht be-
rücksichtigt.  
 
Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Grenzen dürfen 
nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Absätzen 
1, 2, 3 und 4 getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in 
Einlagen bei dieser Einrichtung oder in Derivaten derselben 
insgesamt 35 % des Netto-Fondsvermögens des Fonds 
nicht übersteigen.  

6. Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konso-
lidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG 
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften demselben Konzern angehören, sind bei 
der Berechnung der in den Absätzen 1 bis 6 vorgesehenen 
Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen.  
 
Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Netto-
Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten ein und desselben Konzerns anlegen. 

7. Der Fonds darf Anteile von anderen OGAW und/oder anderen 
OGA im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) erwerben, 
sofern er höchstens 20 % seines Netto-Fondsvermögens in 
Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA an-
legt. Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze gilt jeder Teil-
fonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 des 
Gesetzes von 2010 als eigenständiger Emittent unter der 
Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der Teilfonds 
in Bezug auf Dritte sichergestellt ist.  

8. Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30 % des Netto-Fondsvermögens des Fonds 
nicht übersteigen.  

9. Wenn der Fonds Anteile eines anderen OGAW und/oder 

sonstigen OGA erworben hat, müssen die Anlagewerte des 
betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die 
Obergrenzen der Absätze 1 bis 6 nicht berücksichtigt wer-
den. 

10. Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger 
anderer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertra-
gung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsge-
sellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherr-
schung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteili-
gung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft 
oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die 
Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder 
OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.  

11. Wenn der Fonds eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds 
bildet, bei der die Aktiva eines Teilfonds ausschließlich den 
Ansprüchen der Anteilinhaber dieses Teilfonds gegenüber 
sowie gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderung 
anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation 
des Teilfonds entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks An-
wendung der Vorschriften dieses Artikels 6 als eigenständi-
ger Fonds anzusehen.  

12. Unbeschadet seiner Verpflichtung, auf die Einhaltung des 
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, ist dem Fonds 
gestattet, während eines Zeitraums von sechs Monaten 
nach seiner Zulassung von den Anlagegrenzen dieses Arti-
kels 6 abzuweichen. 

Artikel 7  
Emittentengrenzen  

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf insgesamt für die von ihr 
verwalteten Fonds, die unter den Anwendungsbereich von 
Teil I des Gesetzes von 2010 fallen, stimmberechtigte Aktien 
nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr ermöglicht, ei-
nen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung des 
Emittenten auszuüben.  

2. Ferner darf der Fonds höchstens erwerben:  

 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emitten-
ten;  
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 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emitten-
ten;  

 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen 
OGA;  

 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten.  

Die unter dem zweiten, dem dritten und dem vierten Gedan-
kenstrich vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb 
nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag 
der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht be-
rechnen lässt.  

3. Die Absätze 1 und 2 werden nicht angewandt  

a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem 
Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaf-
ten begeben oder garantiert werden;  

b) auf von einem Drittstaat begebene oder garantierte Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente;  

c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von inter-
nationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters 
begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
angehören;  

4. Der Fonds braucht die in Artikel 5 bis 7 vorgesehenen Anla-
gegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die 
Teil seines Vermögens sind, nicht einzuhalten.  

5. Werden die in Artikel 5 bis 7 genannten Grenzen von dem 
Fonds unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Be-
zugsrechten überschritten, so hat dieser bei seinen Verkäu-
fen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage un-
ter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
anzustreben.  

Artikel 8  
Techniken und Instrumente  

1. Zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der Fonds sich 
unter Einhaltung der von der CSSF festgelegten Bedingun-
gen und Grenzen der Techniken und Instrumente bedienen, 

die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegen-
stand haben. Beziehen sich diese Transaktionen auf die 
Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen 
und Grenzen mit den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 
im Einklang stehen. Unter keinen Umständen darf der Fonds 
bei diesen Transaktionen von den im Grund oder Sonderreg-
lement bzw. in seinem Verkaufsprospekt genannten Anlage-
zielen abweichen.  

2. Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der 
in Artikel 6 Absatz 5 und 6 festgelegten Grenzen Anlagen in 
Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte 
die Anlagegrenzen des Artikels 6 nicht überschreitet. Anla-
gen des Fonds in indexbasierten Derivaten müssen bei den 
Anlagegrenzen des Artikels 6 Absatz 1 bis 6 nicht berück-
sichtigt werden. Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein 
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich 
der Einhaltung der Vorschriften dieses Artikels mit berück-
sichtigt werden.  

3. Der Fonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene 
Gesamtrisiko den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht 
überschreitet. Bei der Berechnung des Risikos werden der 
Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, 
künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der 
Positionen berücksichtigt.  

4. Die Techniken und Instrumente, von denen bei der Verwal-
tung des Fonds außer den Wertpapierleih-Geschäften ge-
mäß Artikel 9 und den Wertpapierpensionsgeschäften ge-
mäß Artikel 10 noch Gebrauch gemacht werden kann, 
werden im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.  

5. Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) getätig-
ten Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Ge-
genstand haben, werden zum Zwecke der Absicherung und 
der effizienten Portfoliosteuerung abgeschlossen. Die Ver-
waltungsgesellschaft wird diese Geschäfte ausschließlich 
mit erstklassigen Finanzinstituten als Geschäftspartner ab-
schließen, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind und 
von einer unabhängigen Ratingagentur mit der Bonitätsein-
stufung „Investment Grade“ bewertet werden. 

Artikel 9  
Wertpapierleihe  

1. Der Fonds darf im Rahmen eines standardisierten Systems, 
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das von einer anerkannten Clearinginstitution oder von ei-
nem erstklassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten 
Finanzinstitut organisiert wird, oder im Rahmen eines Stan-
dardrahmenvertrages Wertpapiere verleihen und entleihen.  

2. Sofern der Fonds als Leihgeber auftritt, dürfen Wertpapiere 
höchstens für 30 Tage und höchstens im Gesamtwert von 
50 % des Wertes seines Wertpapierportefeuilles verliehen 
werden. Diese Beschränkungen gelten nicht, sofern dem 
Fonds das Recht zusteht, den Wertpapierleihvertrag jeder-
zeit zu kündigen und die Rückerstattung der verliehenen 
Wertpapiere zu verlangen. Die Vertragspartner der Wertpa-
pierleihe müssen als Entleiher Aufsichtsregelungen unter-
liegen, die entsprechend der jeweiligen Verwaltungspraxis 
als gleichwertig zu den vom Gemeinschaftsrecht vorgese-
henen Regelungen angesehen werden können.  

3. Im Rahmen der Wertpapierleihe muss der Fonds grundsätz-
lich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss des 
Vertrages wenigstens dem Wert der verliehenen Wertpapie-
re entspricht. Diese Garantie muss den Anforderungen des 
CSSF-Rundschreibens 08/356 entsprechen. Einer solchen 
Garantie bedarf es nicht, wenn die Wertpapierleihe über ei-
ne anerkannte Clearinginstitution, die dem Leihgeber die 
Rückerstattung seiner Wertpapiere im Wege einer Garantie 
oder auf andere Weise sicherstellt, durchgeführt wird. Die 
Garantie kann auch in Aktien bestehen, sofern sich aus dem 
jeweiligen Sonderreglement nichts anderes ergibt. Die Ak-
tien, die als Garantie begeben werden, müssen an einem ge-
regelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD 
notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen 
Index enthalten sein. Das Collateral-Management wird täg-
lich neu berechnet und entsprechend angepasst. 

4. Der Fonds darf als Leihnehmer unter folgenden Umständen 
im Zusammenhang mit der Abwicklung einer Wertpapier-
transaktion auftreten:  

a) während einer Zeit, in der die Wertpapiere zur erneuten 
Registrierung versandt wurden;  

b) wenn Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig rücker-
stattet wurden;  

c) um einen Fehlschlag in der Abwicklung zu vermeiden, wenn 
die Verwahrstelle ihrer Lieferpflicht nicht nachkommt.  

Der Gesamtwert der geliehenen Wertpapiere darf 50 % des 
Wertes des Wertpapierportefeuilles des Fonds nicht überschrei-
ten.  

Über vom Fonds geliehene Wertpapiere darf während der Zeit, 
in welcher sie im Besitz des Fonds sind, nicht verfügt werden, es 
sei denn, sie sind durch Finanzinstrumente, die den Fonds in die 
Lage versetzen, die geliehenen Wertpapiere zum Vertragsende 
rückzuerstatten, ausreichend abgesichert.  

Artikel 10  
Wertpapierpensionsgeschäfte  

1. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, die für den Fonds erworben werden dür-
fen, in Form von Wertpapierpensionsgeschäften kaufen und 
verkaufen, sofern der Verkäufer sich verpflichtet, die Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente am Ende des vereinbar-
ten Zeitraums zu einem von Vornherein vereinbarten Preis 
zurückzuerwerben. Dabei muss die Gegenpartei ein erst-
klassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut 
sein und die Laufzeit darf zwölf Monate nicht überschreiten. 
Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes darf der 
Fonds die gegenständlichen Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente nicht veräußern.  

2. Der Umfang der Wertpapierpensionsgeschäfte ist stets auf 
einem Niveau zu halten, das es dem Fonds ermöglicht, je-
derzeit seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen 
nachzukommen. Der Anteil dieser Geschäfte darf aber mit 
ein und derselben Gegenpartei 10 % und insgesamt 50 % 
des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten.  

Artikel 11  
Anteile  

1. Anteile an dem Fonds werden durch Globalzertifikate ver-
brieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Ausliefe-
rung effektiver Stücke besteht nicht.  

2. Alle Anteile des Fonds haben gleiche Rechte. Das Sonder-
reglement kann Anteilklassen vorsehen und die unter-
schiedliche Ausstattung der Anteile hinsichtlich der Ertrags-
verwendung, des Ausgabeaufschlages, des 
Rücknahmeabschlages, der Vertriebsprovision, der Verwal-
tungsvergütung, der Währung des Anteilwertes oder ande-
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rer Kriterien sowie einer Kombination derselben festlegen. 
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Wei-
se an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ih-
rer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.  

3. Die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile sowie die 
Vornahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der Ver-
waltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede 
Zahlstelle.  

Artikel 12  
Anteilwertberechnung  

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Son-
derreglement festgelegte Währung („Fondswährung“). Er 
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungs-
gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an je-
dem Bewertungstag berechnet. Die Berechnung erfolgt 
durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch 
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen An-
teile.  

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsät-
zen berechnet:  

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder 
an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren 
Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes gere-
gelt ist.  

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 
wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 
gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht 
angemessen widerspiegelt, wird der Wert des Vermögens-
wertes auf der Grundlage des nach einer vorsichtigen Ein-
schätzung vorhersehbaren Verkaufspreises ermittelt, sofern 
nachfolgend nichts anderes geregelt ist.  

c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden zum letzten fest-
gestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.  

d) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einla-
genzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbe-
zahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufge-

laufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem 
jeweiligen vollen Betrag abzüglich eines angemessenen Ab-
schlages, falls der Betrag wahrscheinlich nicht voll bezahlt 
oder erhalten werden kann.  

e) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an 
einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt ge-
handelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfüg-
baren Abwicklungspreises berechnet.  

f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards und Optionen, 
die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten 
Markt gehandelt werden, sowie von Futures und Optionen, 
die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 
gehandelt werden, jedoch an dem Bewertungstag nicht li-
quidiert werden können, entspricht dem jeweiligen Nettoli-
quidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwal-
tungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten 
von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.  

g) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.  

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermö-
genswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert be-
wertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend 
dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren zu be-
stimmen ist.  

i) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, wel-
che nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird 
in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen 
umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird 
der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom 
Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.  

j) Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen 
andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im 
Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermö-
genswertes des Fonds hinsichtlich des voraussichtlichen 
Realisierungswertes für angebracht hält.  

k) Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der 
ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag 
den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wieder-
gibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes be-
trächtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen 
und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsge-
sellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag 
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zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für 
diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeich-
nung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes 
eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von 
Treu und Glauben aktualisiert worden ist.  

3. Sofern für den Fonds Anteilklassen eingerichtet sind, erge-
ben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonder-
heiten:  

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1 
dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse 
separat.  

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht 
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am ge-
samten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss 
aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den pro-
zentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten 
Wert des Netto-Fondsvermögens.  

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert 
der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um 
den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zu-
gleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesam-
ten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der pro-
zentuale Anteil der nicht ausschüttungsberechtigten 
Anteilklasse am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.  

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt wer-
den.  

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rück-
nahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-
lässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden 
können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewer-
tungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die 
erforderlichen Verkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für 
gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds. 

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung 
des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange 
Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich ma-
chen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesonde-
re:  

 während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, 
wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Fonds amtlich 
notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnli-
chen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser 
Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder einge-
schränkt wurde;  

 in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen 
des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den 
Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren 
oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzu-
führen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungswei-
se Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich in 
mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, ein-
schließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung veröf-
fentlichen sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur 
Rücknahme angeboten haben.  

Artikel 13  
Ausgabe von Anteilen  

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderregle-
ment des Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen.  

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit 
nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurück-
weisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschrän-
ken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im In-
teresse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der 
Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interes-
se der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifi-
schen Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint.  

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausga-
bepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträ-
ge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an 
einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft ein-
gegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes 
dieses Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, 
welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, wer-
den auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgen-
den Bewertungstages abgerechnet.  
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4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen 
nach dem entsprechenden Bewertungstag fällig. 

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausga-
bepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt und durch 
Übergabe von Anteilzertifikaten in entsprechender Höhe 
übertragen.  

6. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsan-
träge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.  

Artikel 14  
Rücknahme von Anteilen  

1. Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die 
Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des 
Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort be-
stimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme er-
folgt nur an einem Bewertungstag. Die Zahlung des Rück-
nahmepreises erfolgt grundsätzlich zwei Bankarbeitstage 
nach dem entsprechenden Bewertungstag gegen Rückgabe 
der Anteile. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das 
Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf 
bis zu 5 Bankarbeitstage zu verlängern, sofern dies durch 
Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlage-
veräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-
kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen 
begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine 
beachtliche Menge der Vermögenswerte des Fonds angelegt 
sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der 
Fonds den Rücknahmepreis nicht innerhalb von zwei Bank-
arbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis 
des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, wel-
che bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegan-
gen sind, werden zum Anteilwert dieses Bewertungstages 
abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteilwert des 
nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet.  

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Verwahrstelle berechtigt, die Rücknahme 
von Anteilen zeitweilig auszusetzen. Eine Aussetzung ist 
insbesondere möglich:  

 Im Falle umfangreicher Rücknahmeanträge, die nicht aus Sicht-
einlagen, kurzfristig liquidierbaren Vermögenswerten und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können;  

 sofern die Berechnung des Anteilwertes gemäß Artikel 12 Ab-
satz 5 zeitweilig eingestellt ist; 

 nach Ankündigung der Auflösung des Fonds zur Gewährleistung 
des Liquidationsverfahrens; 

 aus anderen Gründen, die es im Interesse der Gesamtheit der 
Anleger des Fonds als gerechtfertigt und/oder geboten erschei-
nen lassen, z.B. wenn bei Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen aufgrund illiquider Märkte nicht solche Erlöse erzielt 
werden können, die bei normalen Marktverhältnissen erzielt wür-
den. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungswei-
se Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in mindestens 
zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich 
mindestens einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlichen 
sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme 
angeboten haben. Im Falle der Aussetzung der Rücknahme auf 
Grund der Liquidation des Fonds oder gegebenenfalls eines Teil-
fonds gilt Artikel 19 Absatz 3. 

4. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, 
als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtli-
che Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht 
beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknah-
mepreises in das Land des Antragstellers verbieten.  

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile 
einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkau-
fen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinha-
ber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des 
Fonds erforderlich erscheint.  

Artikel 15  
Ertragsverwendung 

1. Die Ausschüttungspolitik des Fonds bzw. seiner einzelnen 
Anteilklassen wird im Sonderreglement des Fonds festge-
legt.  

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge 
sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die 
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nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur 
Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen 
aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze 
gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) sinkt.  

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag aus-
gegebenen Anteile ausgezahlt.  

4. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab 
Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung. 
Ausschüttungen, die während der Vorlegungsfrist nicht ab-
gefordert wurden, verjähren zugunsten des Fonds. Die Ver-
waltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, 
Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihr Recht auf 
Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend 
machen, auszuzahlen.  

Artikel 16  
Verschmelzung des Fonds beziehungsweise der 
Teilfonds 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des 
Verwaltungsrats und, soweit anwendbar, gemäß den im Ge-
setz von 2010 sowie den anwendbaren Verwaltungsvor-
schriften benannten Bedingungen und Verfahren den Fonds 
oder gegebenenfalls einen oder mehrere Teilfonds des 
Fonds mit einem bereits bestehenden oder gemeinsam ge-
gründeten anderen Teilfonds, anderen Luxemburger Fonds 
bzw. Teilfonds, einem anderen ausländischen OGAW oder 
einem Teilfonds eines anderen ausländischen OGAWs ent-
weder unter Auflösung ohne Abwicklung oder unter Weiter-
bestand bis zur Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten ver-
schmelzen. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt die Verschmelzung des 
Fonds bzw. Teilfonds gemäß Artikel 18 Absatz 5 an. Die An-
teilinhaber haben das Recht, innerhalb von 30 Tagen die 
Rückgabe oder gegebenenfalls den Umtausch ihrer Anteile 
in Anteile eines anderen Fonds bzw. Teilfonds mit ähnlicher 
Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwal-
tung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte o-
der indirekte Beteiligung verbunden ist, ohne weitere Kos-
ten als jene, die vom Fonds bzw. Teilfonds zur Deckung der 
Auflösungskosten einbehalten werden, zu verlangen. 
 

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Anteil-
inhaber des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds Anteilin-
haber des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds. 

3. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der 
Vorbereitung und der Durchführung einer Verschmelzung 
verbunden sind, werden nicht den betroffenen Fonds bzw. 
Teilfonds oder deren Anteilinhabern angelastet. 

Artikel 17  
Allgemeine Kosten  

1. Neben den im Sonderreglement des Fonds aufgeführten 
Kosten können dem Fonds folgende Kosten belastet wer-
den:  

a) Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Fonds-
vermögen, dessen Einkommen oder die Auslagen zu Lasten 
des Fonds erhoben werden;  

b) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft 
oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der 
Anteilinhaber des Fonds handeln;  

c) Kosten der Wirtschaftsprüfer des Fonds sowie die Kosten 
der Prüfung seiner steuerlichen Rechnungslegung;  

d) Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und Ertrags-
scheinen;  

e) Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen;  

f) Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröf-
fentlichung des Grundreglements und des Sonderregle-
ments des Fonds sowie anderer Dokumente, wie z.B. Ver-
kaufsprospekte und wesentliche Informationen für den 
Anleger und sonstige Dokumente, die den Fonds betreffen 
und die für den Vertrieb der Anteile des Fonds in bestimm-
ten Ländern nach deren Vorschriften notwendig sind, ein-
schließlich der Kosten der Anmeldungen zur Registrierung 
oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen Regist-
rierungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen 
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammen-
hang mit dem Fonds oder dem Anbieten seiner Anteile vor-
genommen werden müssen;  

g) Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresbe-
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richte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen 
sowie Druck- und Vertriebskosten der sämtlichen weiteren 
Berichte und Dokumente, welche gemäß den anwendbaren 
Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden not-
wendig sind;  

h) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentli-
chungen;  

i) ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung 
und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit dem 
Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;  

j) sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögenswerten.  

2. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkom-
men, dann den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fonds-
vermögen angerechnet.  

Artikel 18  
Veröffentlichungen  

1. Die erstmals gültige Fassung dieses Grundreglements und 
des Sonderreglements des Fonds sowie Änderungen der-
selben werden bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxem-
burg hinterlegt und ein Verweis auf diese Hinterlegung wird 
im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
tions“ („Mémorial“), dem Amtsblatt des Großherzogtums 
Luxemburg, veröffentlicht.  

2. Änderungen dieses Grundreglements und des Sonderreg-
lements des Fonds werden darüber hinaus, soweit erforder-
lich, in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszei-
tungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger 
Tageszeitung veröffentlicht.  

3. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwal-
tungsgesellschaft sowie bei sonstigen im Verkaufsprospekt 
verzeichneten Stellen erfragt werden.  

4. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen 
Verkaufsprospekt, ein kurzes Dokument mit wesentlichen 
Informationen für den Anleger, einen geprüften Jahresbe-
richt sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 
Diese Unterlagen des Fonds sind am Sitz der Verwaltungs-

gesellschaft sowie bei sonstigen im Verkaufsprospekt ver-
zeichneten Stellen auf Verlangen kostenlos erhältlich.  

5. Die Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds wird von der 
Verwaltungsgesellschaft mindestens 30 Tage im Voraus in 
jeweils einer überregionalen Tageszeitung der Länder, in 
denen Anteile des Fonds bzw. Teilfonds vertrieben werden, 
unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesetzes 
von 2010 sowie der anwendbaren Verwaltungsvorschriften, 
unter anderem mit dem Hinweis veröffentlicht, dass die An-
teilinhaber während dieser Zeit das Recht haben, Anteile 
ohne Kosten entsprechend Artikel 16 Absatz 2 zum jeweili-
gen Anteilwert zurückzugeben.  

Artikel 19  
Liquidation 

1. Der Fonds oder ein Teilfonds können durch die Verwal-
tungsgesellschaft unter angemessener Berücksichtigung 
der Interessen der Anteileigner aufgelöst werden. Eine Auf-
lösung des Fonds oder von Teilfonds erfolgt zwingend in 
den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere 

a) wenn das Netto-Fondsvermögen innerhalb von sechs Mona-
ten nach Genehmigung des Fonds nicht mindestens den 
Gegenwert von 1,25 Millionen Euro erreicht;  

b) wenn das Netto-Fondsvermögen während mehr als sechs 
Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß a) 
bleibt;  

c) wenn die Verwahrstellenbestellung gekündigt wird, ohne 
dass eine neue Verwahrstellenbestellung innerhalb der ge-
setzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;  

d) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus 
irgendeinem Grund aufgelöst wird;  

e) in anderen, im Gesetz von 2010 vorgesehenen Fällen. 

2. Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds wird entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwal-
tungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens zwei hin-
reichend verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich 
mindestens einer Luxemburger Tageszeitung, veröffentlicht. 
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3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds 
führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen 
eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen kann durch die 
Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Inte-
ressen der Anteilinhaber jedoch weiter zugelassen werden, 
sofern die Anleger gleichbehandelt werden, wobei der für 
die Rücknahme zu zahlende Betrag um die Liquidationskos-
ten, insbesondere in diesem Zusammenhang zu zahlende 
Honorare gemindert werden kann. Wird die Rücknahme im 
Zuge der Liquidation eingestellt oder ausgesetzt, wird in 
der Veröffentlichung nach Absatz 2 darauf hingewiesen. 

4. Die Verteilung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber 
nach deren Anspruch erfolgt durch die Verwahrstelle auf 
Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenen-
falls der von derselben oder von der Verwahrstelle ernann-
ten Liquidatoren, wobei die Liquidationskosten, insbeson-
dere in diesem Zusammenhang zu zahlende Honorare, 
anteilig abgezogen werden ("Nettoliquidationserlös"). Der 
Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liqui-
dationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden 
ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umge-
rechnet und von der Verwahrstelle nach Abschluss des Li-
quidationsverfahrens für Rechnung der jeweils berechtigten 
Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation in Luxemburg 
hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb 
der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.  
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Sonderreglement  

Haspa 

zu dem von der International Fund Management S.A. erstellten 
Grundreglement für von ihr gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 in 
Form eines fonds commun de placement à compartiments multip-
les errichtete Investmentfonds in der ab 31. August 2017 gelten-
den Fassung.  

Artikel 1  
Der Fonds  

1. Für Haspa (nachfolgend der „Fonds“) ist das von der Interna-
tional Fund Management S.A. erstellte Grundreglement für 
von ihr gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 in Form eines 
fonds commun de placement à compartiments multiples er-
richtete Investmentfonds in seiner jeweiligen Fassung in-
tegraler Bestandteil dieses Sonderreglements. Das Grund-
reglement wurde beim Luxemburger Handels- und 
Gesellschaftsregister hinterlegt und ein Verweis auf diese 
Hinterlegung am 30. Juni 2011 im Mémorial veröffentlicht.  

2. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im 
Sinne von Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
über die Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Ge-
samtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist 
am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.  

3. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teil-
fonds nach den in Artikel 12 Absatz 1 des Grundreglements 
festgesetzten Regeln.  

4. Die im Grundreglement aufgeführten Anlagebeschränkun-
gen sind auf jeden Teilfonds separat anwendbar. Gleiches 
gilt im Hinblick auf nicht abgeforderte Liquidationserlöse im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 6 des Grundreglements. Für die 
Berechnung der Mindestgrenze für das Netto-
Fondsvermögen gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) 
des Grundreglements ist auf das Fondsvermögen des Fonds 
insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-
Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.  

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds 
auflegen und bestehende Teilfonds auflösen.  

Artikel 2  
Anlagepolitik  

1. Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds 
besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristi-
gen Kapitalwachstums.  

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto- Fondsvermö-
gen des jeweiligen Teilfonds nach dem Grundsatz der Risi-
kostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für 
die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements u.a. 
in Techniken und Instrumente, Aktien und/oder Zertifikate in 
Form von Discountzertifikaten auf ausgewählte Aktien bzw. 
Aktien-Indizes anzulegen. Des Weiteren kann in fest- 
und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsanleihen und Genuss-Scheine in-
vestiert werden.  

3. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten sowie Investmen-
tanteilen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) des Grund-
reglements, Bankguthaben gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe f) des Grundreglements und flüssigen Mitteln gemäß 
Artikel 5 Absatz 3 des Grundreglements ist ebenfalls zuläs-
sig.  

4. Investmentanteile gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) 
des Grundreglements dürfen bis zu 10 % des Netto-
Fondsvermögens erworben werden. 

5. Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) des 
Grundreglements getätigten Techniken und Instrumente, 
die Wertpapiere zum Gegenstand haben, werden auch zu 
anderen Zwecken als der Absicherung abgeschlossen und 
beinhalten unter anderem Optionen, Finanzterminkontrak-
te, Forwards, Swaps, Devisenterminkontrakte sowie Kombi-
nationen hieraus.  

6. Gültig ab 01. Januar 2018: 

Mindestens 51 % des Wertes des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 
Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind   

        Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel 
an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 
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        Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an-
sässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-
schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

        Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat 
ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalge-
sellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind; 

        Anteile an anderen Investmentfonds entweder in Höhe der 
bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der 
sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesell-
schaften anlegen oder in Höhe der vertraglich festgelegten Min-
destquote des anderen Investmentfonds. 

Artikel 3  
Fondswährung  

1. Die Fondswährung ist der Euro.  

2. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen 
Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder 
gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Aus-
kunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds 
insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögens-
werte des jeweiligen Teilfonds in die Fondswährung umge-
rechnet. 

Artikel 4  
Ausgabe von Anteilen  

1. Anteile jedes Teilfonds werden an jedem Bewertungstag 
ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert des jeweiligen 
Teilfonds gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Grundreglements 
zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 1,50 % des An-
teilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Ver-
triebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um Ge-
bühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den 
jeweiligen Vertriebsländern anfallen.  

2. Abweichend von Artikel 13 Absatz 3 des Grundreglements 
werden Zeichnungsaufträge, die bis spätestens 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingehen, auf der Grundlage des Anteil-

wertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeich-
nungsaufträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet.  

Artikel 5  
Rücknahme und Umtausch von Anteilen  

1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 12 Absatz 
1 des Grundreglements.  

2. Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 des Grundreglements 
werden Rücknahmeaufträge, die bis spätestens 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingehen, auf der Grundlage des Anteil-
wertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Rück-
nahmeaufträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet.  

3. Anteile an einem Teilfonds können nicht in Anteile an einem 
anderen Teilfonds umgetauscht werden.  

Artikel 6  
Ertragsverwendung  

1. Es ist vorgesehen, dass die Gesellschaft grundsätzlich die 
nicht zur Kostendeckung vorgesehenen Zinsen, Dividenden 
und Erträge aus Darlehens- und Pensionsgeschäften gemäß 
Artikel 15 Absatz 2 bis 4 des Grundreglements an die Anle-
ger ausschüttet. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträ-
ge können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen wer-
den. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft entscheidet 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und Not-
wendigkeiten, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung 
erfolgt.  

2. Für den Fall der Ausschüttung erfolgt die Ausschüttung 
grundsätzlich jährlich innerhalb von drei Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen sind 
zulässig. 
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Artikel 7  
Kosten  

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem jeweiligen 
Teilfondsvermögen für die Hauptverwaltung und Anlagen-
verwaltung ein jährliches Entgelt von bis zu 2,00 %, das 
monatlich anteilig auf das durchschnittliche Netto-
Fondsvermögen während des betreffenden Monats berech-
net und monatlich nachträglich ausbezahlt wird.  

2. Dem jeweiligen Teilfondsvermögen wird zugunsten der 
Vertriebsstellen ein jährliches Entgelt von bis zu 1,75 % be-
lastet, das dem Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teil-
fonds am letzten Bewertungstag des jeweiligen Monats zu 
berechnen und der Verwaltungsgesellschaft monatlich 
nachträglich auszuzahlen ist.  

3. In Ergänzung zu Artikel 16 Absatz 1 des Grundreglements 
können dem jeweiligen Teilfondsvermögen die Kosten für 
Performanceanalysen belastet werden. 

4. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, 
Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehens-
geschäften (einschließlich synthetischen Wertpapierleihe-
geschäften) und Wertpapierpensionsgeschäften für Rech-
nung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis 
zu 49 % der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusam-
menhang mit der Vorbereitung und Durchführung von sol-
chen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an 
Dritte zu zahlenden Vergütungen (z.B. an die Verwahrstelle 
zu zahlende Transaktionskosten) trägt die Verwaltungsge-
sellschaft. 

5. Die Verwahrstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsver-
mögen:  

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle in 
Höhe von bis zu 0,10 %, das monatlich anteilig auf das 
durchschnittliche jeweilige Teilfondsvermögen während des 
betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich 
ausbezahlt wird;  
 
 

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 
Rechnung des jeweiligen Teilfonds;  

c) Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer 
zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds entstehen.  

Artikel 8  
Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30. November eines jeden 
Jahres. 
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Verwaltungsgesellschaft 
International Fund Management S.A. 
3, rue des Labours 
1912 Luxemburg 
Luxemburg 

Eigenkapital (zum 31. Dezember 2016) 
gezeichnet: 
und eingezahlt EUR 2,5 Mio. 
haftend: EUR 9,7 Mio. 

Aufsichtsrat der  
Verwaltungsgesellschaft 

Vorsitzender 
Patrick Weydert 
Geschäftsführer der 
DekaBank Deutsche Girozentrale  
Luxembourg S.A., Luxembourg 

Stellvertretender Vorsitzender 
Holger Knüppe 
Leiter Beteiligungen der 
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Frankfurt am Main 

Unabhängiges Mitglied 
Professor Dr. Frank Schneider 

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft 
Holger Hildebrandt 
Direktor der  
International Fund Management S.A. 
Luxemburg 

Eugen Lehnertz  
Direktor der  
International Fund Management S.A. 
Luxemburg 

Verwahrstelle und Zahlstelle, 
die auf Wunsch die Fondsanteile auch 
verwahrt 

DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxembourg S.A. 

38, avenue John F. Kennedy 
1855 Luxemburg 
Luxemburg 

Eigenmittel (zum 31. Dezember 2016) 
EUR 465,9 Mio. 

Verwaltungsagent in Luxemburg 
Deka International S.A. 
5, rue des Labours 
1912 Luxemburg 
Luxemburg 

Abschlussprüfer für den Fonds und die Verwaltungsgesell-
schaft 
KPMG Luxembourg, Société coopérative 
39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg 

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik 
Deutschland 
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Anlageberater 
Hamburger Sparkasse AG 
Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah 
20457 Hamburg 
Deutschland 

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und 
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 

 

 

III.  Anhang  
Ihre Partner in der 
Sparkassen-Finanzgruppe 
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Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die folgenden Fonds: 

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen 
Aachen-Invest Performance 
Aachen-Invest Select 
ChancenGarant 
ES-InvestSelect: Aktien 
ES-InvestSelect: Alternative Portfolio  
ES-InvestSelect: Defensiv 
Favorit-Invest Garant 1 
Favorit-Invest Garant 2 
Global Top 
Haspa (mit den Teilfonds) 
       Haspa PB Aktien Discount Konzept 
       Haspa Substanz 
Haspa PB Strategie (mit den Teilfonds) 
       Haspa PB Strategie Rendite 
       Haspa PB Strategie Wachstum 
       Haspa PB Strategie Chance 
Haspa TrendKonzept 
i-Invest Kreissparkasse Syke  
(mit den Teilfonds) 
       i-Invest Kreissparkasse Syke - offensiv 
       i-Invest Kreissparkasse Syke - defensiv 
       i-Invest Kreissparkasse Syke - fundamental PLUS 
IDB-Strategie Wuppertal  
IFM Barbarossa: (mit den Teilfonds) 
       IFM Barbarossa: Ertrag 
       IFM Barbarossa: Wachstum 
       IFM Barbarossa: Chance 
IFM-Flexibility 
IFM-Invest: (mit den Teilfonds) 
       IFM-Invest: Aktien Europa 
       IFM-Invest: Aktien USA 
       IFM-Invest: Vermögensmanagement 
         Aktien 
       IFM-Invest: Renten Europa 
IndividualInvest: (mit den Teilfonds) 
       IndividualInvest: Balance 
       IndividualInvest: Potenzial 
       IndividualInvest: Substanz 
Invest Evolution 
IVV Sparkasse Heilbronn: 
(mit den Teilfonds) 
       IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag 
       IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum 
       IVV Sparkasse Heilbronn: Chance 
IVV Sparkasse Leipzig: (mit den Teilfonds) 
       IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global 
       IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance 

       IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global 
       IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance 
KölnBonn Fonds-Portfolio: 
(mit den Teilfonds) 
       KölnBonn Fonds-Portfolio: ErtragPlus 
       KölnBonn Fonds-Portfolio: Wachstum 
KölnBonn Individual-Portfolio: 
(mit den Teilfonds) 
       KölnBonn Individual-Portfolio:  
         Ertrag 
       KölnBonn Individual-Portfolio:  
         ErtragPlus 
       KölnBonn Individual-Portfolio:  
         Wachstum 
       KölnBonn Individual-Portfolio:  
         ChancePlus 
       KölnBonn Individual-Portfolio:  
         Stiftungen 
KSK Düsseldorf Invest: (mit den Teilfonds) 
       KSK Düsseldorf Invest: Defensiv 
       KSK Düsseldorf Invest: Balance 
       KSK Düsseldorf Invest: Dynamik 
KSK IVV (mit den Teilfonds) 
       KSK IVV Sicherheit 
       KSK IVV Ertrag 
       KSK IVV Wachstum 
       KSK IVV Chance 
       KSK IVV Strategie 
       KSK IVV Top-Select 
       KSK IVV DividendeN 
OSD Private Banking (mit den Teilfonds) 
      OSD Private Banking offensiv 
      OSD Private Banking Absolute Return 
      OSD Private Banking defensiv 
Osnabrück Portfolio: (mit den Teilfonds) 
       Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien 
       Osnabrück Portfolio: Strategie Renten 
       Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+ 
Premium Fonds Erlangen 
Premium Global Freiburg 
Premium: (mit den Teilfonds) 
       Premium: ErtragPlus 
       Premium: Wachstum 
       Premium: Chance  
S.AFIR Ravensburg 
SMARAGD 
Sparkasse Herford PB: (mit den Teilfonds) 
        Sparkasse Herford PB: dynamisch 
        Sparkasse Herford PB: stabil 
        Sparkasse Herford PB: flexibel 
Sparkasse Hildesheim: (mit den Teilfonds) 
       Sparkasse Hildesheim: Bond-Fonds 
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       Sparkasse Hildesheim: Global-Dynamik- 
         Fonds 
Sparkasse Krefeld: (mit den Teilfonds) 
       Sparkasse Krefeld: Balance 
       Sparkasse Krefeld: Dynamik 
       Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus 
Sparkasse Münsterland Ost: (mit den Teilfonds) 
      Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus 
      Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus 
      Sparkasse Münsterland Ost: Innovatio- 
        nen Plus 
      Sparkasse Münsterland Ost: IDB- 
        Anlagefonds 
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion 
Sparkasse Wuppertal defensiv 
Sparkasse Wuppertal Trend Global 
Vermögensportfolio Ulm 

Investmentfonds gemäß Teil II  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen 
1822-Struktur (mit den Teilfonds) 
       1822-Struktur Ertrag 
       1822-Struktur Ertrag Plus 
       1822-Struktur Wachstum 
       1822-Struktur Chance 
       1822-Struktur Chance Plus 
ES-InvestSeIect: Renten und Immobilien 
Haspa MultiInvest (mit den Teilfonds) 
       Haspa MultiInvest Ertrag+ 
       Haspa MultiInvest Wachstum 
       Haspa MultiInvest Chance 
       Haspa MultiInvest Chance+ 
IFM AktienfondsSelect 
IFM Mix: (mit den Teilfonds) 
       IFM Mix: AE Plus 
       IFM Mix: AW 
       IFM Mix: AC 
International Fund Portfolio: 
(mit den Teilfonds) 
       International Fund Portfolio: R /A 
       International Fund Portfolio: W / A 
       International Fund Portfolio: K / A 
       International Fund Portfolio: C / A 
       International Fund Portfolio: C Plus /A 
       International Fund Portfolio: AR 
       International Fund Portfolio: AW 
       International Fund Portfolio: AC 
       International Fund Portfolio: C Plus / B 
KölnFondsStruktur: (mit den Teilfonds) 
       KölnFondsStruktur: Ertrag 
       KölnFondsStruktur: Wachstum 

       KölnFondsStruktur: Chance 
       KölnFondsStruktur: ChancePlus 
LBBW Balance (mit den Teilfonds) 
       LBBW Balance CR 20 
       LBBW Balance CR 40 
       LBBW Balance CR 75 
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: (mit den Teilfonds) 
      Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100 
      Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50 
      Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 
NaspaFondsStrategie: 
(mit den Teilfonds) 
       NaspaFondsStrategie: Ertrag 
       NaspaFondsStrategie: Wachstum 
       NaspaFondsStrategie: Chance 
       NaspaFondsStrategie: Chance Plus 
OSPA-Strategie: (mit den Teilfonds) 
       OSPA-Strategie: Defensiv 
       OSPA-Strategie: Offensiv 
Rentenconcept VM BC  
SANFOR RV 
Sparkasse Wuppertal Vermögensverwaltung (mit den Teilfonds) 
       Sparkasse Wuppertal  
       Vermögensverwaltung konservativ 
       Sparkasse Wuppertal  
       Vermögensverwaltung offensiv 
       Sparkasse Wuppertal  
       Vermögensverwaltung innovativ 
Strategieconcept VM BC 
TOPAS RV 

 
Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
ebenfalls Investmentgesellschaften nach 
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie 
Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 
2007. 
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Allgemeine Besteuerungssystematik 

Die Erträge eines deutschen oder ausländischen Fonds werden 
grundsätzlich auf der Ebene des Anlegers versteuert, während der 
Fonds selbst von der Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Be-
handlung von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit dem Grund-
satz der Transparenz, wonach der Anleger grundsätzlich so be-
steuert werden soll, als hätte er die von dem Fonds erzielten 
Erträge unmittelbar selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). 
Abweichend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der Fondsan-
lage jedoch einige Besonderheiten. So werden beispielsweise 
bestimmte Erträge bzw. Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst 
bei Rückgabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträge des 
Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art zu verrechnen. 
Soweit die negativen Erträge hierdurch nicht vollständig ausgegli-
chen werden können, dürfen sie nicht von dem Anleger geltend 
gemacht werden, sondern müssen auf der Ebene des Fonds vor-
getragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren mit gleichartigen 
Erträgen ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließlich die Aus-
schüttung bzw. Thesaurierung von Erträgen (laufende Erträge) 
sowie die Rückgabe von Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung 
richtet sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des Invest-
mentsteuergesetzes in Verbindung mit dem allgemeinen Steuer-
recht. Die steuerrechtlichen Folgen einer Anlage in einen Fonds 
sind dabei im Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um 
einen deutschen oder um einen ausländischen Fonds handelt, 
sodass die nachfolgende Darstellung für beide gleichermaßen gilt. 
Etwaige Unterschiede in der Besteuerung werden an der jeweili-
gen Stelle hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für Dachfonds, 
d.h. für Fonds, die ihr Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls 
zum Teil in andere Fonds anlegen. Der Anleger muss bei Dach-
fonds keine Besonderheiten beachten, weil ihm die für die Be-
steuerung erforderlichen Informationen von der Gesellschaft in 
der gleichen Form zur Verfügung gestellt werden wie für andere 
Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus Kapitalver-
mögen für Privatanleger in Deutschland der Abgeltungsteuer 
i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der Kapitalertragsteuer. Zu-
sätzlich zur Abgeltungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe 
von 5,5 Prozent der Abgeltungsteuer  einzubehalten und abzufüh-
ren. Seit dem 1. Januar 2015 ist jede Stelle, die verpflichtet ist, 
Abgeltungsteuer für natürliche Personen abzuführen, auch Kir-
chensteuerabzugsverpflichteter. Dazu zählen insbesondere Ban-
ken, Kreditinstitute und Versicherungen. Diese haben – entspre-
chend der Religions-/ Konfessionszugehörigkeit des Anlegers - 
Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 9 Prozent der Abgel-

tungsteuer automatisch einzubehalten und an die steuererhe-
benden Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu diesem Zweck 
wird die Religionszugehörigkeit des Anlegers in Form eines ver-
schlüsselten Kennzeichens beim Bundeszentralamt für Steuern 
abgefragt. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal 
(KiStAM) gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer steuerer-
hebenden Religionsgemeinschaft und den geltenden Kirchen-
steuersatz. Die Abfrage erfolgt einmal jährlich zwischen dem 1. 
September und 31. Oktober (sogenannte Regelabfrage). Sofern 
der Anleger der Datenweitergabe beim Bundeszentralamt für 
Steuern bereits widersprochen hat bzw. bis zum 30. Juni eines 
Jahres widerspricht, sperrt das Bundeszentralamt die Übermitt-
lung des KiStAM. Ein entsprechender Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. Kirchenmitglieder werden in diesem Fall von 
ihrem Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung für die Erhe-
bung der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer aufgefordert. Bei 
Ehegatten/ Lebenspartnern mit gemeinschaftlichen Depots wer-
den die Kapitalerträge den Ehegatten/Lebenspartnern jeweils 
hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchensteuer je nach Religi-
onsgemeinschaft berechnet. Die Abzugsfähigkeit der Kirchen-
steuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug min-
dernd berücksichtigt.  Auf einen entsprechenden Hinweis auf den 
Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteuer wird bei den folgen-
den Ausführungen jeweils verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatanleger 
grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die Einnahmen der 
Abgeltungsteuer unterlegen haben, entfällt damit die Verpflich-
tung des Privatanlegers, die Einnahmen in seiner Einkommen-
steuererklärung anzugeben. Von der Abgeltungsteuer erfasst 
werden – mit wenigen Ausnahmen – alle Einkünfte aus Kapital-
vermögen, worunter alle laufenden Kapitalerträge, wie z.B. Zinsen 
und Dividenden, sowie auch realisierte Kursgewinne (Veräuße-
rungsgewinne, wie beispielsweise Gewinne aus der Veräußerung 
von Aktien oder Renten, fallen. 

Bei laufenden Erträgen wie z.B. Zinsen und Dividenden ist die 
Abgeltungsteuer anwendbar, wenn diese dem Anleger nach dem 
31. Dezember 2008 zufließen. Im Fall von realisierten Gewinnen 
und Verlusten ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die Wirt-
schaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. 
Dies gilt sowohl für die von dem Fonds erworbenen Wirtschaftsgü-
ter als auch für den von dem Anleger erzielten Gewinn oder Ver-
lust aus der Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen, die nicht im Zusammenhang mit Fondsanteilen 
stehen, gelten teilweise abweichende Übergangsregelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschaftsgütern nicht 
eindeutig bestimmt werden, ist die gesetzliche Verbrauchsfolge-
fiktion zu beachten, wonach die als erstes angeschafften Wertpa-
piere als zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirt-

IV. Kurzangaben über 
deutsche Steuervorschriften 
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schaftsgüter des Fonds als auch für die von dem Anleger gehalte-
nen Fondsanteile z.B. bei Girosammelverwahrung. 

Besteuerung der laufenden Erträge aus Fonds 

Ertragsarten und Ertragsverwendung 
Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik sowie der 

Vertragsbedingungen in unterschiedliche Wirtschaftsgüter inves-
tieren. Die hieraus erzielten Erträge dürfen aufgrund des Transpa-
renzgedankens nicht einheitlich z.B. als Dividenden qualifiziert 
werden, sondern sind entsprechend den Regeln des deutschen 
Steuerrechts jeweils getrennt zu erfassen. Ein Fonds kann daher 
beispielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, Dividenden und 
Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaf-
ten. Die Erträge werden dabei nach steuerrechtlichen Vorschriften 
– insbesondere dem Investmentsteuergesetz – ermittelt, sodass 
sie regelmäßig von den tatsächlich ausgeschütteten Beträgen 
bzw. den im Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Ausschüt-
tung und Thesaurierung abweichen. Die steuerrechtliche Behand-
lung der Erträge beim Anleger hängt sodann von der Ertragsver-
wendung des Fonds ab, d.h. ob der Fonds die Erträge vollständig 
thesauriert oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die Er-
tragsverwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufs-
prospekt oder dem Jahresbericht. Darüber hinaus ist danach zu 
differenzieren, ob die Erträge einem Privatanleger oder einem 
betrieblichen Anleger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine 
steuerrechtliche Substanzausschüttung ausgewiesen wird, ist 
diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen 
bilanzierenden Anleger, dass die Substanzausschüttung in der 
Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen ist, in der Steuer-
bilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden 
ist und damit technisch die historischen Anschaffungskosten 
steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die fortge-
führten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Sub-
stanzausschüttung vermindert werden. 

Ausländische Quellensteuer 
Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellensteuern in 

dem jeweiligen Land einbehalten, die auf der Ebene des Fonds als 
Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Alternativ kann die 
Gesellschaft die ausländischen Quellensteuern in den Besteue-
rungsgrundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf Ebene des 
Anlegers auf die zu zahlende Steuer angerechnet werden, oder sie 
der Anleger von seinen Einkünften abziehen kann. Teilweise in-
vestieren Fonds darüber hinaus in Länder, in denen auf die Erträ-
ge zwar tatsächlich keine Quellensteuer einbehalten wird, der 
Anleger aber gleichwohl eine Quellensteuer auf seine persönliche 
Steuerschuld anrechnen kann (fiktive Quellensteuer). In diesen 
Fällen kommt auf Ebene des Anlegers ausschließlich die Anrech-
nung der ausgewiesenen fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein 
Abzug von fiktiver Quellensteuer von den Einkünften des Anlegers 
ist unzulässig. 

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen 
Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen Besteue-

rungsgrundlagen werden von der Gesellschaft zusammen mit 
einer Berufsträgerbescheinigung, dass die Angaben nach den 
Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, im Bundes-
anzeiger veröffentlicht. 

Besteuerung im Privatvermögen 
Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim Anleger steu-

errechtlich zu erfassen sind, hängt von der Ertragsverwendung ab. 
Bei einer Thesaurierung hat der Anleger die sog. ausschüttungs-
gleichen Erträge, d.h. bestimmte von dem Fonds nicht zur Aus-
schüttung verwendete Erträge, in dem Kalenderjahr zu versteuern, 
in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet. Da der Anleger in 
diesem Fall tatsächlich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl 
versteuern muss, spricht man in diesem Zusammenhang von der 
sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollausschüttung sind beim Anleger 
die ausgeschütteten Erträge und bei einer Teilausschüttung so-
wohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 
Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden Fällen hat der in 
Deutschland steuerpflichtige Anleger die Erträge im Jahr des 
Zuflusses zu versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsglei-
chen Erträge sind grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, 
es sei denn, die Steuerfreiheit bestimmter Erträge ist explizit 
geregelt. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist 
als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801,- 
Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) abzuziehen, so-
weit der Anleger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. 
Der Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen Werbungs-
kosten (z.B. Depotgebühren) ist in der Regel ausgeschlossen. 
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Terminge-
schäften sind vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rückga-
be der Fondsanteile zu versteuern. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 
Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige betriebliche 

Anleger, der seinen Gewinn durch Einnahme-Überschuss-
Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütteten Erträge sowie die 
ausschüttungsgleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 
Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich hat der Anleger die ausschüttungs-
gleichen Erträge am Geschäftsjahresende des Fonds und die 
ausgeschütteten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu erfas-
sen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln des Bilanzsteuer-
rechts Anwendung. 

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die ausgeschütteten 
als auch die ausschüttungsgleichen Erträge grundsätzlich in vol-
lem Umfang steuerpflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit be-
stimmter Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise Divi-
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dendenerträge sowie ausgeschüttete realisierte Gewinne aus der 
Veräußerung von Aktien von dem Anleger nur in Höhe von 60 
Prozent zu versteuern (Teileinkünfteverfahren). Für körperschaft-
steuerpflichtige Anleger sind z.B. in- und ausländische Dividen-
denerträge, die dem Fonds vor dem 1. März 2013 zugeflossen 
sind, zu 95 Prozent steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur 
Besteuerung von Streubesitzdividenden sind Dividenden, die dem 
Fonds nach dem 28. Februar 2013 zugeflossen sind, bei körper-
schaftsteuerpflichtigen Anlegern steuerpflichtig. Die ausgeschüt-
teten realisierten Gewinne aus der Veräußerung von Aktien sind 
grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige 
Erträge aus Fondsanteilen, die insbesondere Kreditinstitute ihrem 
Handelsbestand zuordnen. 

Rückgabe von Fondsanteilen 

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsanteilen wie ein 
Verkauf behandelt, d.h. der Anleger realisiert einen Veräuße-
rungsgewinn oder -verlust. 

Besteuerung im Privatvermögen 
Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von Fondsanteilen 

sind als positive bzw. negative Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich steuerpflichtig. Die Gewinne und Verluste können 
mit anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grundsätzlich ver-
rechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im Hinblick auf Verlustvor-
träge oder zukünftige Verluste aus der Veräußerung von Aktien, 
für die ein separater Verlustverrechnungstopf zu führen ist. 

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus der Rückga-
be von Fondsanteilen, oder Veräußerung anderer Wertpapiere, die 
noch unter das alte Recht vor Einführung der Abgeltungsteuer 
fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne 
bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens zwischen dem Quellenstaat und Deutschland steuerfrei und 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Ge-
winn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für 
private Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns 
steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozent-
satz des Rücknahmepreises veröffentlicht. 

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende Zwischenge-
winn unterliegt ebenfalls der Besteuerung. Dieser setzt sich aus 
den von dem Fonds erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen 
Erträgen zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- oder 
Thesaurierungstermin angefallen sind und seit diesem Zeitpunkt 
noch nicht steuerpflichtig ausgeschüttet oder thesauriert wurden. 
Der Zwischengewinn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich 
ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht. 
Außerdem wird er dem Anleger von der Verwahrstelle in Deutsch-

land auf der Wertpapierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf 
gezahlte Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich zu 
den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, die er mit ande-
ren positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnen kann. 
Voraussetzung ist, dass vom Fonds ein Ertragsausgleich durchge-
führt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischenge-
winns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu beschei-
nigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Der bei 
Rückgabe der Fondsanteile vereinnahmte Zwischengewinn zählt 
zu den positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der Zwi-
schengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Ent-
gelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils als 
Zwischengewinn anzusetzen. 

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den Zwischen-
gewinn zu ermitteln bzw. zu veröffentlichen. Sofern sich die Ge-
sellschaft dazu entschließt, darf der Zwischengewinn für Hedge-
fonds allerdings freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden. 

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger grundsätzlich 
von der deutschen Verwahrstelle ermittelt. Gewinn oder Verlust ist 
hierbei der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einer-
seits und den Anschaffungskosten und den Werbungskosten 
andererseits. Darüber hinaus sind die Anschaffungskosten sowie 
der Veräußerungspreis jeweils um den Zwischengewinn zu min-
dern. Der so ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist 
zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu mindern, um 
insoweit eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 
Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die Differenz zwi-

schen dem Rücknahmepreis und den Anschaffungskosten grund-
sätzlich den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn oder Veräu-
ßerungsverlust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim 
betrieblichen Anleger einen unselbständigen Teil des Veräuße-
rungserlöses dar. 

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese bei Zu-
rechnung an den Anleger steuerfrei sind, Veräußerungsgewinne 
und -verluste aus Aktien sowie Wertsteigerungen und -
minderungen aus Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder the-
sauriert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der Gesellschaft 
als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht, sodass der 
Anleger den absoluten Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch 
bei Rückgabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit dem 
jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die Differenz zwi-
schen dem absoluten Aktiengewinn bei Rückgabe und dem abso-
luten Aktiengewinn bei Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteili-
gen Aktiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aussage 
darüber erhält, in welchem Umfang die Wertsteigerung bzw. der 
Wertverlust seiner Fondsanteile auf Aktien zurückzuführen ist. Der 
Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für 
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körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent des besitz-
zeitanteiligen Aktiengewinns, für einkommensteuerpflichtige 
betriebliche Anleger i.H.v. 40 Prozent des besitzzeitanteiligen 
Aktiengewinns steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten Geset-
zesänderung werden seit dem 1. März 2013 zwei Aktiengewinne 
getrennt für körperschaftsteuerpflichtige Anleger und für ein-
kommensteuerpflichtige betriebliche Anleger veröffentlicht. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne 
bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens zwischen dem Quellenstaat und Deutschland steuerfrei und 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Ge-
winn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für 
betriebliche Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-
Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in 
der gleichen Form wie der Aktiengewinn getrennt von diesem 
veröffentlicht. 

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit den Anschaf-
fungskosten zuzüglich gegebenenfalls Anschaffungsnebenkosten 
zu aktivieren. Der beim Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen 
unselbständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn der 
Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile Erträge thesau-
riert, sind die ausschüttungsgleichen Erträge außerbilanziell zu 
erfassen und ein aktiver Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeit-
punkt der Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirksam 
auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten ist aufzulösen, um 
eine doppelte steuerrechtliche Erfassung der ausschüttungsglei-
chen Erträge zu vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitantei-
lige Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen. 

Deutsche Kapitalertragsteuer 

Die inländischen depotführenden Stellen haben grundsätzlich 
die Kapitalertragsteuer für den Anleger einzubehalten und abzu-
führen. Die Kapitalertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich 
abgeltende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein Veranla-
gungswahlrecht und in bestimmten Fällen eine Veranlagungs-
pflicht. Werden die Fondsanteile im Betriebsvermögen gehalten, 
besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der be-
triebliche Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, ist die gezahlte 
Kapitalertragsteuer nur eine Steuervorauszahlung ohne abgel-
tende Wirkung, die der Anleger auf seine persönliche Steuer-
schuld anrechnen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen 
Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im Rahmen 
seiner Veranlagung dem Finanzamt vorlegen muss. 

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei Privatanle-
gern für Einkünfte aus Kapitalvermögen auf 25 Prozent begrenzt 
(ohne Solidaritätszuschlag und ggf. ohne Kirchensteuer). Eine 
freiwillige Veranlagung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit 

einem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen zu empfeh-
len. 

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungs-bescheinigung oder der 
Vorlage eines gültigen Freistellungsauftrags verzichten deutsche 
Verwahrstellen insoweit auf den Einbehalt der Kapitalertragsteu-
er. Weist der Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, be-
schränkt sich der Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus deut-
schen Dividenden. 

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuerpflichtigen ei-
nen Verlustverrechnungstopf zu führen, der automatisch in das 
nächste Jahr übertragen wird. Hierbei sind Verluste aus dem 
Verkauf von Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien 
verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe von Fondsanteilen sind 
steuerrechtlich keine Gewinne aus Aktien. 

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, als die posi-
tiven Einkünfte die (vorgetragenen) negativen Einkünfte sowie 
evtl. Freistellungsaufträge übersteigen. Der in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtige Anleger darf seinen Banken insgesamt 
Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamtbetrag von 801,- Euro 
(bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) erteilen. 

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungs-bescheinigung bzw. 
der Nachweis der Ausländereigenschaft müssen der Verwahrstelle 
rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung 
vor dem Geschäftsjahresende des Fonds, bei ausschüttenden 
Fonds vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe von Fondsan-
teilen vor der Transaktion. 

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen Depot ver-
wahrt und die Ertragsscheine einer deutschen Zahlstelle vorge-
legt, können Freistellungsauftrag sowie Nichtveranlagungsbe-
scheinigung nicht berücksichtigt werden. 

Ausländische Anleger können bei verspätetem Nachweis der 
Ausländereigenschaft die Erstattung des Steuerabzugs grundsätz-
lich entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) beantra-
gen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige 
Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerabzugs auf deutsche Divi-
denden ist nur im Rahmen des einschlägigen Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und 
Deutschland möglich. Für die Erstattung ist das Bundeszentralamt 
für Steuern zuständig. 

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenbare ausländi-
sche Quellensteuern ausweist, werden diese grundsätzlich beim 
Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Ist eine steuerrecht-
liche Berücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quellen-
steuern ausnahmsweise nicht möglich, werden sie in einem "Quel-
lensteuertopf" vorgetragen. 
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Deutsche Fonds 
Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei Ausschüt-

tung als auch bei Thesaurierung grundsätzlich Kapitalertragsteuer 
einzubehalten und abzuführen. 

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle 
verwahrt, hat die Verwahrstelle bei Rückgabe der Fondsanteile 
darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn 
einzubehalten. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 
31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus 
Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der 
Fondsanteile einbehalten. 

Ausländische Fonds 
Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitalertragsteuer 

an das deutsche Finanzamt ab. Bei ausschüttenden bzw. teilaus-
schüttenden Fonds behält jedoch die deutsche Verwahrstelle die 
Kapitalertragsteuer auf ausgeschüttete Erträge ein. 

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle zu-
rückgegeben, hat diese darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf 
den Zwischengewinn einzubehalten und abzuführen. Bei Rückga-
be von Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 ange-
schafft wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den 
Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapitalertragsteuer 
auf die Summe der dem Anleger nach dem 31. Dezember 1993 als 
zugeflossen geltenden und noch nicht der deutschen Kapitaler-
tragsteuer unterlegenen Erträge einzubehalten und abzuführen. 
Wurden die Fondsanteile seit Erwerb ununterbrochen bei ein und 
derselben deutschen Verwahrstelle verwahrt, bilden nur die be-
sitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge 
die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer. Die akku-
mulierten ausschüttungsgleichen Erträge werden von der Gesell-
schaft ermittelt und bewertungstäglich zusammen mit dem Rück-
nahmepreis veröffentlicht.  

EU-Zinsrichtlinie (Zinsinformationsverordnung) 

Am 10. November 2015 hat der Rat der Europäischen Union die 
Richtlinie zur Abschaffung der EU-Zinsrichtlinie (Richtlinie 
2003/48/EG) erlassen. Mit Ausnahme von Österreich ist die EU-
Zinsrichtlinie daher seit dem 1. Januar 2016 aufgehoben. Die 
Aufhebung erfolgt allerdings vorbehaltlich der Fortgeltung be-
stimmter administrativer Verpflichtungen, wie z.B. das Berichten 
und Austauschen von Informationen in Bezug auf sowie der Ein-
behalt von Quellensteuern von Zahlungen vor dem 1. Januar 
2016. In Österreich erfolgt die Aufhebung spätestens zum 1. Ja-
nuar 2017. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Aufhebung 
auch bereits zum 1. Oktober 2016 erfolgen. Übergangsbestim-
mungen im Fall von sich überschneidenden Geltungsbereichen 

verhindern eine parallele Anwendung. Im Ergebnis bedeutet dies, 
dass spätestens ab 2018 innerhalb der EU volle Steuertransparenz 
gegeben sein wird und die EU-Quellensteuer ab diesem Zeitpunkt 
obsolet wird.  

Bis zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie waren alle Mitglied-
staaten verpflichtet, den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten Auskünfte über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen 
zu erteilen, die im Auskunft erteilenden Mitgliedstaat an eine in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässige Person gezahlt werden. 
Allerdings wurde einigen Staaten gewährt, stattdessen während 
einer Übergangszeit eine Quellensteuer in Höhe von 35% zu 
erheben. Von diesem Recht machte zuletzt nur noch Österreich 
Gebrauch. 

Grundzüge des automatischen steuerlichen 
Informationsaustausches (Common Reporting 
Standard, CRS) 

Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen globalen Standard 
für den automatischen Austausch von Kontodaten in Steuerange-
legenheiten vorgelegt. Der vorgelegte Standard sieht einen auto-
matisierten, internationalen Datenaustausch zwischen den natio-
nalen Finanzbehörden vor und besteht aus einem 
Musterabkommen, dem sog. Common Reporting Standard („CRS“) 
Due Diligence Prozess sowie einer Musterkommentierung.  Der 
CRS definiert meldepflichtige Finanzinstitute, Konten und Infor-
mationen. Ende Oktober 2014 haben 51 Staaten das Musterab-
kommen unterzeichnet, um Informationen automatisiert auszu-
tauschen. Zwischenzeitlich haben sich mehr als 90 Staaten und 
Gebiete darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten eine effektive Besteuerung sicherzu-
stellen. CRS beginnt grundsätzlich erstmalig mit dem Meldezeit-
raum 2016, einige CRS-Teilnehmerstaaten beginnen jedoch erst 
mit dem Meldejahr 2017. Deutschland hat sich verpflichtet, die 
Informationen über Finanzkonten aus dem Jahr 2016 erstmalig im 
September 2017 mit den OECD-Partnerstaaten auszutauschen. 

Seit 1. Januar 2016 müssen deutsche Finanzinstitute sämtliche 
Kontoinhaber kennzeichnen, bei denen eine ausländische Steuer-
pflicht vorliegt. Deren Depots und Erträge sind an die deutschen 
Finanzbehörden (Bundeszentralamt für Steuern BZSt) zu melden. 
Dieses leitet die Daten an die betreffenden Teilnehmerstaaten 
weiter. Vorgesehen sind nur Melde- jedoch keinerlei Steuerab-
zugsverpflichtungen. Die Regelungen der Abgeltungsteuer blei-
ben durch den steuerlichen Informationsaustausch unberührt.  

Investmentsteuerreform 

Das Investmentsteuerreformgesetz sieht grundsätzlich vor, 
dass ab 2018 bei Fonds bestimmte inländische Erträge (Dividen-
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den / Mieten / Veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf 
Ebene des Fonds besteuert werden. Auf Ebene des Anlegers sind 
Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus dem Verkauf 
von Fondsanteilen unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 
grundsätzlich steuerpflichtig.  

Die Teilfreistellungen sollen ein Ausgleich für die Vorbelastung 
auf der Fondsebene sein, so dass Anleger unter bestimmten Vo-
raussetzungen einen pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschaf-
teten Erträge steuerfrei erhalten. Dieser Mechanismus gewährleis-
tet allerdings nicht, dass in jedem Einzelfall ein vollständiger 
Ausgleich geschaffen wird. 

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig vom tatsächlichen 
Geschäftsjahresende des Fonds für steuerliche Zwecke ein 
(Rumpf-) Geschäftsjahr als beendet gelten. Hierdurch können 
ausschüttungsgleiche Erträge zum 31. Dezember 2017 als zuge-
flossen gelten. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die Fondsanteile 
der Anleger als veräußert, und am 1. Januar 2018 als wieder ange-
schafft gelten. Ein Gewinn aus dem fiktiven Verkauf der Anteile soll 
jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Antei-
le bei den Anlegern als zugeflossen gelten.  

Rechtliche Hinweise 

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die 
steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht 
alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen 
Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern 
empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments 
beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit be-
kannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen 
werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt 
werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen 
nachteilig beeinflussen. 

Änderung durch das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG): 
Spezielle Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 
HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) 

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) dazu ver-
pflichtet sind den Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern 
und die zu mehr als 10 Prozent am Fondskapital von in- und aus-
ländischen Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, müssen 
nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu den Fonds im Anhang 
offen legen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre anwendbar, die 
nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. Das BilMoG sieht die 
folgenden zusätzlichen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) 
und Konzernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor: 

 Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z.B. Aktienfonds, 
Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Hedgefonds oder 
Sonstige Investmentvermögen 

 Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB oder § 36 InvG in 
der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung 

 Differenz zwischen Marktwert und Buchwert 

 (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres 

 Beschränkungen des Rechts zur täglichen  

 Rückgabe 

 Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen gemäß § 253 
Absatz 3 Satz 4 HGB 

 Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauerhafte Wert-
minderung 

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiterführende In-
formationen persönlich an Ihren Abschlussprüfer. 

 



 

 

 


